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Die Novelle des Vorarlberger Raumplanungsgesetzes, die am 1. März 

2019 in Kraft getreten ist, schreibt den Gemeinden vor, bis zum Jahr 

2022 einen räumlichen Entwicklungsplan (REP) zu verordnen. Die 

Inhalte des REP sind in § 11 des Raumplanungsgesetzes geregelt. Die 

Gemeinde Mellau hat das Büro Strittmatter Partner AG beauftragt, 

den REP zu erarbeiten und den Prozess zu moderieren. 

Mit dem räumlichen Entwicklungskonzept (REK) aus dem Jahre 

2010, besteht für die Gemeinde Mellau ein bis anhin freiwilliges Vor-

gängerinstrument  des REP, welches für die Erarbeitung herbeigezo-

gen wird. 

Der erlassene REP, welcher über das gesamte Gemeindegebiet 

ausgearbeitet wird,  ist Grundlage für die Flächenwidmungs- und Be-

bauungsplanung der Gemeinde. Der REP konkretisiert auf einer stra-

tegischen Ebene mit Worten, Zahlen und Plänen die Ziele der örtli-

chen Raumplanung und hat eine Bedeutung für die überörtliche 

Raumplanung. 

 

Seit dem REK 2010 liegen insbesondere mit dem Raumbild Vorarl-

berg 2030 neue räumliche Leitlinien vor, die im REP der Gemeinde 

zu berücksichtigen sind, wie z. B.: 

ς Innenentwicklung vor Außenentwicklung, halten der Siedlungs-

grenzen 

ς Nutzungsfragen zu Wohnen und Betriebsgebieten 

ς leistbarer / gemeinnütziger Wohnungsbau 

ς Gestaltung öffentlicher Raum inkl. Straßenraum 

ς Abstimmung Nutzung und Verkehr 

ς Erhaltung und Weiterentwicklung von Freiräumen und Land-

schaft 

ς Abstimmung und Weiterentwicklung der Gemeindeinfrastruktur 

 

Mit dem REP soll ein klarer Handlungsrahmen gesetzt werden, der 

die Behörden in der täglichen Arbeit leitet und in den Entscheidun-

gen unterstützt und breit akzeptiert ist. Der Bürgerbeteiligung 

kommt eine hohe Bedeutung zu. 

 

Die Hauptherausforderung vor 10 Jahren wie auch heute, ist die Ver-

fügbarkeit der Bauflächen. Bis heute fehlen raumplanerische Instru-

mente, die einen direkten Durchgriff auf das Eigentum im Sinne der 

Verfügbarmachung zu Bauzwecken ermöglichen. Der Schutz des Ei-

gentums genießt größte Priorität. Die Handhabe bei bereits gewid-

1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

1.2 Auftrag 

1.3 Kurzeinschätzung 
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meten Bauflächen ist sehr gering. Daran vermag auch die Vertrags-

raumplanung ɀ die bei Neuwidmungen durchaus nützlich und ziel-

führend ist ɀ nichts zu ändern. Der Druck auf die gewidmeten Bauflä-

chen kann damit nur durch eine konsequente und enge Siedlungsbe-

grenzung erhöht werden. Die Verantwortung liegt insbesondere bei 

den Grundeigentümern. 

Mit der Forderung nach innerer Verdichtung steigt auch der 

Druck auf die bauliche Qualität und die Außenraumqualität. Der qua-

litativen baulichen Entwicklung sowie der Gestaltung der öffentli-

chen Räume kommt in Zukunft eine erhöhte Bedeutung zu, welche im 

REP festgehalten werden soll. 

Mellau ist seit jeher eine stark auf den Tourismus ausgerichtet 

Gemeinde. Strukturveränderungen im Tourismus wirken sich damit 

auch stark auf die Gemeindeentwicklung aus und können das Gesicht 

von Mellau sowie die Quartierrespektive Weilerstrukturen maßgeb-

lich verändern. Insbesondere Tendenzen in der Parahotellerie (Ap-

partements, Ferienwohnungen u. ä.) sind aufmerksam zu beobachten 

und nach Möglichkeit auch mit den raumplanerischen Instrumenten 

zu lenken (z. B. Sondergebiete). 

Die Knappheit an verfügbaren Bauflächen und die Entwicklungen 

im Tourismus führen dazu, dass für Einheimische kaum bezahlbarer 

respektive verfügbarer Baugrund vorhanden ist. Der Ausweg wird oft 

in Neu- oder Ergänzungswidmungen am Siedlungsrand gesehen, was 

den allgemeinen Zielen der Raumordnung jedoch widerspricht. Das 

Thema günstiger Wohnraum für einheimische Familien steht daher 

weit oben auf der politischen Agenda. Wie dieses Anliegen mit den 

raumplanerischen Instrumenten unterstützt werden kann, ist zu prü-

fen. 

 

Es ist zweckmäßig, 10 Jahre nach der Verabschiedung des REK des-

sen Stoßrichtungen aus räumlicher Sicht im Rahmen der Erarbeitung 

des REP zu reflektieren und zu überprüfen. Dazu wurde wie folgt 

vorgegangen: 

Gemeindebegehung / Quartiereinteilung 

Im Rahmen einer Gemeindebegehung vom 25. Oktober 2021, wurden 

zusammen mit dem begleitenden Projektausschuss die Ortskennt-

nisse vertieft und das Gemeindegebiet nach Quartieren aufgrund der 

Eindrücke beschrieben und bezüglich Besonderheiten und Potenzia-

len bewertet (Quartieranalyse). 

1.4 Vorgehen 



© Strittmatter Partner AG / Gde. Mellau Mellau, 02.09.2024 Seite 6 

 

Gemeinde Mellau 

Räumlicher Entwicklungsplan (REP) - Gesamtbericht  

REP-Bericht 

 

Überprüfung der Ausgangslage (SWOT) 

Strategische Überlegungen sind grundsätzlich langfristig angelegt. 

Die Überlegungen und Stoßrichtungen im REK 2010 haben grund-

sätzlich nach wie vor Gültigkeit, sind nach 10 Jahren jedoch zu reflek-

tieren und zu schärfen. 

Die Stärken und Schwächen, sowie Chancen und Risiken sind aus 

heutiger, aktueller Sicht zu diskutieren und allfällige Schlüsse für die 

Zukunftsperspektive von Mellau zu ziehen. 

Anpassungen und Konkretisierungen aufgrund von neuen Ent-

wicklungen und Bedürfnissen sind vorzunehmen und zu begründen. 

Eine differenziertere Betrachtung von Mellau nach Quartieren, 

kann allenfalls eine gezieltere Ausrichtung und Lenkung der Sied-

lungsentwicklung und verkehrlichen Planung bestärken. 

Strategie der erwünschten räumlichen Entwicklung 

Auf der Basis der Diskussion über die Stärken, Schwächen, Chancen 

und Risiken werden in einem zweiten Schritt Ansätze für eine räum-

liche Entwicklungsstrategie entwickelt. 

In Sachbereiche unterteilt, werden räumliche Leitvorstellungen 

formuliert, welche hauptsächlich auf den Stärken der Gemeinde ba-

sieren, die für die Gemeinde im regionalen Kontext prägend und da-

rum erhaltenswert und zu stärken sind. Schwächen werden insoweit 

behoben, als sie in einem offensichtlichen Widerspruch zur Entwick-

lungsstrategie stehen und auch eine Chance bzw. ein Potenzial bie-

ten. Zu den räumlichen Leitvorstellungen werden strategische Ziele 

und konkrete Handlungsfelder mit räumlichem Bezug formuliert. Die 

strategischen Ziele sollen dabei klare, realisierbare und überprüfbare 

Absichten der Gemeinde Mellau darstellen. Die Handlungsfelder zei-

gen, wo der Hebel konkret angesetzt werden muss bzw. kann, dass 

tatsächlich etwas passiert. 

Räumliches Grobkonzept 

Das räumliche Grobkonzept basiert auf den strategischen Zielen und 

Handlungsfeldern. Dieses wiederum bildet die Grundlage für die Er-

arbeitung des REP. 

Das räumliche Grobkonzept fasst die Aussagen zur erwünschten 

räumlichen Entwicklung von Mellau zusammen und zeigt auf, wo 

konkret etwas geschehen soll. 
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Für die Erarbeitung des REP und die Definition von Handlungsanwei-

sungen für die nachgelagerten Planungsstufen sind insbesondere fol-

gende Bestimmungen des Raumplanungsgesetzes (RPG) relevant: 

§ 2 Raumplanungsziele 

(3) Bei der Planung sind insbesondere folgende weitere Ziele zu be-

achten: 

a) Mit Grund und Boden ist haushälterisch umzugehen, insbesondere 

sind Bauflächen bodensparend zu nutzen. 

ɉȣɊ 

g) Die zur Deckung eines ganzjährig gegebenen Wohnungsbedarfs 

benötigten Flächen sollen nicht für Ferienwohnungen verwendet 

werden. 

h) Die Siedlungsentwicklung hat nach innen zu erfolgen; die äusse-

ren Siedlungsränder sollen nicht weiter ausgedehnt werden. 

i)  Die Ortskerne sind zu erhalten und in ihrer Funktion zu stärken. 

j) Gebiete und Flächen für Wohnen, Wirtschaft, Arbeit, Freizeit und 

sonstige Nutzungen sind einander so zuzuordnen, dass Belästi-

gungen möglichst vermieden werden. 

k) Räumliche Strukturen, die eine umweltverträgliche Mobilität be-

günstigen, besonders für den öffentlichen Verkehr, Fußgänger und 

Radfahrer, sind zu bevorzugen; Strukturen, die zu unnötigem mo-

torisi erten Individualverkehr führen, ist entgegenzuwirken. 

ɉȣɊ 

 

§ 3 Interessenabwägung 

Bei der Raumplanung sind alle berührten Interessen unter Berück-

sichtigung der im § 2 angeführten Ziele so gegeneinander abzuwä-

gen, dass sie dem Gesamtwohl der Bevölkerung am besten ent-

spricht. Die Planung ist unter möglichster Schonung des Privateigen-

tums durchzuführen. 

 

§ 13 Bauflächen 

(1) Als Bauflächen dürfen nur bereits bebaute Flächen und Flächen 

festgelegt werden, die sich aufgrund der natürlichen Verhältnisse für 

die Bebauung eignen und in absehbarer Zeit, längstens aber innert 

2 Grundlagen 

2.1 Rechtlicher Rahmen: 

RPG 
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sieben Jahren, als Bauflächen benötigt werden und innerhalb dieser 

Frist erschlossen werden können. 

ɉȣɊ 

 

§ 20 Vorbehaltsflächen 

(1) In Bauflächen, Bauerwartungsflächen oder Freiflächen (Grund-

widmung) können Flächen festgelegt werden, die Zwecken des Ge-

meinbedarfs dienen oder für solche Zwecke voraussichtlich inner-
halb von 20 Jahren benötigt werden (Vorbehaltsflächen). Die vorge-

sehene Verwendung ist im Flächenwidmungsplan anzugeben. 

(2) Zu den Zwecken des Gemeinbedarfs zählt auch der gemeinnüt-

ÚÉÇÅ 7ÏÈÎÂÁÕȢ ɉȣɊ 

ɉȣɊ 

(4) Eigentümer von Grundstücken, die als Vorbehaltsfläche gewid-

met sind, können von der Gemeinde verlangen, dass das Grundstück 

ÅÉÎÇÅÌĘÓÔ ×ÉÒÄȢ ɉȣɊ 

ɉȣɊ 

 

§ 28 Bebauungsplan 

(1) Die Gemeindevertretung hat unter Abwägung der Interessen 

nach § 3 durch Verordnung einen Bebauungsplan zu erlassen, wenn 

es aus Gründen einer zweckmäßÉÇÅÎ "ÅÂÁÕÕÎÇ ÅÒÆÏÒÄÅÒÌÉÃÈ ÉÓÔȟ ɉȣɊ 

ɉȣɊ 

 

§ 31 Maß der baulichen Nutzung 

(1) Die Gemeindevertretung kann auch, ohne dass ein Bebauungs-

plan erlassen wird, durch Verordnung für das ganze Gemeindegebiet 

oder für Teile desselben das Mindest- und Höchstmaß der Baulichen 

Nutzung festlegen. 

ɉȣɊ 

 

§ 38a Privatwirtschaftliche Maßnahmen (Raumplanungsvertrag) 

(1) Die Gemeinde kann, wenn dies nach den für die Raumplanung 

maßgeblichen Verhältnissen zur Erreichung der Raumplanungsziele 



© Strittmatter Partner AG / Gde. Mellau Mellau, 02.09.2024 Seite 9 

 

Gemeinde Mellau 

Räumlicher Entwicklungsplan (REP) - Gesamtbericht  

REP-Bericht 

 

nach § 2 erforderlich ist, auch geeignete privatwirtschaftliche Maß-

nahmen setzen; solche Maßnahmen bedürfen eines Beschlusses der 

Gemeindevertretung. Die Regelungen über hoheitliche Maßnahmen 

der Raumplanung nach diesem Hauptstück bleiben unberührt. 

ɉȣɊ 

 

Das Räumliche Entwicklungskonzept (REK) Mellau datiert vom 22. 

Dezember 2010 und wurde von der Gemeindevertretung am 28. Feb-

ruar 2011 beschlossen.  

 

Zwei Überthemen prägten das REK 2010: 

ς «Tourismus» und  

ς «Bedarf an verfügbaren Bauflächen für Einheimische». 

 

Im Bereich Tourismus konnten mit der neuen Bergbahn, dem neuen 

Sonne Lifestyle Resort und der Eröffnung des Hotelbetriebs «die Wäl-

derin», einem der größten im ganzen Bregenzerwald, wichtige Im-

pulse gesetzt werden. 

Bei den Bauflächen bestehen nach wie vor große Flächenreserven, 

die aber zu einem großen Teil nicht verfügbar sind. Versuche zur Flä-

chenaktivierung sind aufwändig und nur in wenigen Fällen erfolg-

reich. Der Handlungsbedarf ist in diesem Bereich nach wie vor groß 

und ausgewiesen. 

 

Das REK Mellau formuliert zur Siedlungsentwicklung denn auch ins-

besondere folgende Grundsätze und Leitziele für alle Teilräume: 

ς Siedlungsränder halten; Angesichts umfassender Bauflächenre-

serven - rund 40 % unbebaute Bauflächen, zusätzlich umfangrei-

che Baulandeinschlüsse - fehlen Argumente für umfassende wei-

tere Bauflächenausweisungen. 

ς Kleinräumige Abrundungen am Siedlungsrand sind zulässig; Bau-

flächen-Neuwidmungen jedoch nur in Verbindung mit einer kurz-

fristigen Flächenaktivierung; keine Vorratswidmungen. 

ς Vordringliches Ziel ist die Aktivierung innerörtlicher Flächenre-

serven für die Wohnnutzung. Dazu sind ɀ  im Rahmen der Mög-

lichkeiten ɀ  bodenpolitische Maßnahmen der Gemeinde erforder-

lich. 

ς Ergänzend leerstehende und/oder nur teilweise genutzte Ge-

bäude aktivieren. 

 

2.2 Räumliches 

Entwicklungskonzept 

2010 
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Vor dem Inkrafttreten der Novelle LGBl.Nr. 4/2019 bestehende und 

als Verordnung kundgemachte räumliche Entwicklungskonzepte gel-

ten gemäß § 61 Abs. 6 RPG als räumliche Entwicklungspläne im Sinne 

des § 11 Abs. 1 RPG in der Fassung LGBl.Nr. 4/2019 und sind bis spä-

testens 31. Dezember 2022 einer Überprüfung und erforderlichen-

falls einer Anpassung nach § 11b Abs. 2 RPG in der Fassung LGBl.Nr. 

4/2019 zu unterziehen. Mit der Verordnung über die Erlassung des 

räumlichen Entwicklungskonzepts (REK) der Gemeinde Mellau vom 

13. Februar 2019 wurde der Grundstein für die Anwendung von § 61 

Abs. 6 gelegt, womit die Gemeinde Mellau beauftragt ist, das REK 

2010 einer Überprüfung und erforderlichenfalls einer Anpassung zu 

unterziehen. 

 

Aktuell leben etwas mehr als 1'400 Personen in Mellau. Seit Mitte der 

90er Jahre nimmt die Bevölkerungszahl nur moderat zu. 

 

 
 

Aufgrund des gültigen Flächenwidmungsplans könnten in Mellau auf-

grund einer groben Abschätzung rund 2'000 bis 2'300 Einwohner 

Wohnsitz haben. Dies entspricht einem Zuwachs um 45 % bis 65 %. 

 

Entwicklung nach Haupt- und Nebenwohnsitz 

Der Bevölkerungsanteil mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Mellau 

hat in den letzten Jahren abgenommen. Aufgrund dieser Entwicklung 

kann davon ausgegangen werden, dass sich dieser Trend in den 

nächsten Jahren fortsetzen wird. Im Jahr 2021 lag der Anteil der Be-

völkerung mit Hauptwohnsitz in Mellau bei 89 %. Es wird davon aus-

gegangen, dass insbesondere die Personen mit Hauptwohnsitz sozi-

ale Infrastrukturen beanspruchen und sich ins soziale Leben integ-

rieren. 

2.3 Bevölkerung 

Abb. 1 Wohnbevölkerung (gesamt),  

1979 bis 2021 
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Entwicklung ausländische Bevölkerung 

Auch der Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevöl-

kerung in der Gemeinde hat in den vergangenen Jahren zugenom-

men. Der Anteil hat sich seit Mitte der 00er Jahre von unter 10 % auf 

13% im Jahr 2019 entwickelt, wobei er bis ins Jahr 2021 wiederum 

auf 11 % schrumpfte. Nachdem bis 2019 vor allem der Anteil der 

ausländischen Bevölkerung aus EU-Staaten zugenommen hat und der 

Anteil aus anderen Staaten leicht abnahm, sind seit 2020 und dem 

Ausbruch der COVID-19 Pandemie sowohl die Anteile der ausländi-

schen Bevölkerung aus den EU-Staaten als auch der Anteil aus ande-

ren Staaten rückläufig. Gut möglich, dass mit dem Fallen der Reise-

restriktionen aufgrund der Pandemie, die Ausländeranteile in den 

nächsten Jahren wiederum zunehmen werden. 

 

 

 

Das Bevölkerungswachstum im Bregenzerwald wird damit auch zu 

einem guten Teil durch Zuwanderung mitbestimmt. Dies stellt er-

höhte Anforderungen an die soziale Integration und die Akzeptanz, 

Abb. 2 Wohnbevölkerung nach Haupt- und  

Nebenwohnsitz, 1999 bis 2021 

Abb. 3 Ausländeranteil an der Gesamtbevölke-

rung nach Herkunft, 2006 bis 2021 
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bietet aber gleichzeitig auch die Chance für Engagement und Inte-

resse für die Gemeinde. 

 

Entwicklung der Altersklassen 

Die Verteilung der Altersklassen hat sich seit Mitte der 00er Jahre 

nur geringfügig verändert. Wie in anderen Gemeinden im gesamten 

europäischen Raum ist eine leichte Tendenz zu einer alternden Ge-

sellschaft festzustellen. Der Anteil der 65- bis 69-Jährigen hat sich 

seit 2006 von unter 4 % auf fast 6 % im Jahr 2021 entwickelt. Ähnlich 

verhält es sich bei den höheren Altersklassen. Bei den Jugendlichen 

(15 bis 19 Jahre) gab es um das Jahr 2010 eine merkliche Zunahme 

auf 8.8 %, wobei ihr Anteil an der Bevölkerung seit 2011 wieder sin-

kend ist und mit 4.6 % im Jahr 2021 unter dem Niveau von 2006 (5.5 

%) lag. Der Anteil der Kinder bis 15 Jahre an der Gesamtbevölkerung 

hat seit 2006 von knapp 20 % laufend abgenommen auf 16.7 % im 

Jahr 2021. 

 

 

Vergleicht man die Altersstruktur der Bevölkerung von 2010, das 
Jahr in dem das REK verabschiedet wurde, mit der Altersstruktur im 
Jahr 2021, so sieht man, dass der Anteil der über 50-jährigen Bevöl-
kerung über die Zeit zugenommen hat. Der Anteil der weiblichen Be-
völkerung verkleinerte sich von 49.0 % im Jahr 2010 bis 2021 auf 
47.3 %. 

 

 

 

Abb. 4 Entwicklung der Altersklassen zwischen 

2006 und 2021 
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Fazit: 

ς Die Gemeinde Mellau hatte in der Vergangenheit stetig ein mode-

rates Bevölkerungswachstum zu verzeichnen, bzw. kann aktuell 

den Bevölkerungsstand in etwa halten. 

ς Aufgrund des sinkenden Anteils der Hauptwohnsitze sowie dem 

steigenden Anteil an Leuten im Alter von 50+ besteht die Tendenz, 

dass Mellau v.a. für auswärtige, ältere Menschen mit einem guten 

Auskommen attraktiv ist. 

ς Die Herausforderung besteht darin, dass Mellau gleichermaßen 

auch für die einheimische Bevölkerung attraktiv bleibt. Dies hängt 

einerseits von einem attraktiven Wohnungs- und Bodenmarkt ab 

und andererseits vom Arbeitsplatzangebot. Das Verhältnis von Ar-

beitsplätzen zu Einwohnern liegt in Mellau aktuell bei 0.31. Dies 

spricht für Mellau als starke Wohngemeinde. 

 

 

Wohngebiet 

Die ungenutzten Bauflächen (inkl. Bauerwartungsflächen) im Wohn-

gebiet sind seit der Jahrtausendwende von 6.4 ha auf 5.7 ha zurück-

gegangen. Der Anteil von ungenutzter Baufläche im gewidmeten 

Wohngebiet liegt im Jahr 2020 bei 30.7 %.  

 

Abb. 5 Bevölkerungszusammensetzung nach  

Alter 2010 zu 2021 

2.4 Bauflächenreserven 
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Mischgebiet 

Im gewidmeten Mischgebiet sind die ungenutzten Bauflächen mit 

11.6 ha ebenfalls sehr groß, bei einer Ausnutzung von lediglich 37.3 

% der gewidmeten Mischgebietsfläche. Für das gesamte Bundesland 

Vorarlberg liegt der Wert bei 27.8 %, der Bregenzerwald weist 29.5 

% aus. 

 

Betriebsgebiet 

Ein anderes Bild zeigt sich für das gewidmete Betriebsgebiet, wo für 

das Jahr 2020 lediglich 0.1 ha als ungenutzt ausgewiesen werden, 

was einem Anteil von 5.2 % der gesamten Betriebsgebietsfläche ent-

spricht. Damit liegen die ungenutzten Bauflächen Betriebsgebiet 

deutlich unter dem Wert von Vorarlberg (18.8 %) und dem Bregen-

zerwald (24.7 %). Geeignete Flächen für die Erweiterung des Be-

triebsgebiets sind in Mellau aber limitiert.  

 

Gesamte Baufläche 

Die ungenutzten Bau- und Bauerwartungsflächen sind für Mellau 

folglich gesamthaft auf rund 18 ha zu beziffern, was einem Anteil von 

33.9 % unbebauter Fläche an der gewidmeten Baufläche entspricht. 

Somit liegt Mellau 3.2 % über dem Anteil ungenutzter Bau- und Bau-

erwartungsflächen in ganz Vorarlberg (30.7 %) und 1.7 % über dem 

Wert für den Bregenzerwald (33.2 %). 

 

Verfügbarkeit gewidmeter Flächen 

Die Verfügbarkeit der meisten unbebauten gewidmeten Bauflächen 

ist nicht gewährleistet. Nach raumplanerischen Prinzipien wären es 

primär die ungenutzten gewidmeten Bauflächen, welche zur Nach-

verdichtung des Siedlungsgebiets bereitzustellen sind. Eine ressour-

censchonende Raumplanung ist ohne griffige Maßnahmen folglich 

schwer umzusetzen. 

 

Fazit: 

ς Es sind mehr als 17 ha ungenutzte gewidmete Wohn- und Misch-

gebietsflächen vorhanden. Diese ungenutzten Bauflächen würden 

bei einem jährlichen Wohnbevölkerungswachstum von 0.6 %, was 

dem mittleren Bevölkerungswachstum über die Jahre 2010 bis 

2021 entspricht, gemäß einer groben Abschätzung auch ohne In-
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nenentwicklungsmaßnahmen bis mindestens ins Jahr 2080 aus-

reichen. Diese Möglichkeiten für Mellau zu wachsen können kein 

realistisches Ziel sein und übersteigen den Planungshorizont des 

zu verordnenden REP daher um ein Mehrfaches. 

ς Die bestehenden Bauflächen Betriebsgebiet sind sehr gut ausge-

nutzt. 

ς Die Verfügbarkeit ungenutzter gewidmeter Bauflächen ist nicht 

gewährleistet, für eine ressourcenschonende Raumplanung je-

doch unabdingbar. 

 

 

 

Gemäß rechtsgültigem Flächenwidmungsplan bestehen drei zu be-

achtende Bauerwartungsflächen Wohnen sowie eine Bauerwartungs-

fläche Mischgebiet (Abb. 7). Diese Bauerwartungsflächen werden im 

REP als künftige Baufläche miteinbezogen und folglich vom Sied-

lungsrand miteingeschlossen. 

 

Abb. 6 Bauflächenreserven 2018,  

Raumbeobachtung Vorarlberg  

(www.vorarlberg.at, 23.03.2022) 

 
 

 

2.5 Altrechtliche 

Bauerwartungsflächen 
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Die Analyse des rechtskräftigen Flächenwidmungsplans von Mellau 

hat ergeben, dass eine Bebauung verschiedener gewidmeter Bauflä-

chen aus raumplanerischer Sicht nicht zweckmäßig erscheinen und 

von einer Bebauung abgesehen werden sollte (Abb. 8). Das Raumpla-

nungsgesetz sieht in § 27 Abs. 2 unter gewissen Voraussetzungen 

eine andere Widmung ohne Entschädigungspflicht vor. 

Gründe für die Rücknahme von Bauflächen können u.a. sein: 

ς bautechnisch ungeeignete Gebiete 

ς Flächen am bestehenden Siedlungsrand aufgrund eines mangeln-

den Bedarfs 

Eine andere Widmung bzw. der Entzug der Bauflächenwidmung 

wäre im konkreten Fall durch ein entsprechendes Gutachten zu prü-

fen. Sollte das Raumplanungsgesetz zukünftig weitere instrumentelle 

Abb. 7 Übersicht der vier altrechtlichen Bauer-

wartungsflächen: 

o. l.: Unterrain Bauerw. Wohnen 

o. r.: Oberfeld Bauerw. Wohnen 

u. l.: Übermellen Bauerw. Wohnen 

u. r.: Hirschlitten Bauerw. Mischgebiet 

 

Legende rechtsgültige Flächenwidmung: 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Ungeeignete 

gewidmete Bauflächen 
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Möglichkeiten bieten oder vorsehen, bei zu großen Bauflächenreser-

ven einer Gemeinde die Bauflächenwidmung für gewisse Gebiete zu 

entziehen, so wären diese ausgewiesenen Gebiete als Erstes in Be-

tracht zu ziehen.  

Da eine Rückwidmung insgesamt aber dennoch bei der derzeitigen 

Gesetzeslage als unrealistisch erscheint, wurde in diesen Bereichen 

im Zielplan kein Siedlungsrand eingezeichnet, damit in diesen Berei-

chen zumindest keine Arrondierungen möglich sind. 

 

 

 

 

 

Nach dem Erlass des REK 2010, in welchem Siedlungsbegrenzungen 

bereits eng gezogen wurden, sind Teilbebauungspläne und -konzepte 

teils über nicht gewidmete Gebiete erarbeitet worden, mit dem Ziel 

die Bauflächen und Grundstücke einer Überbauung zuzuführen. Tat-

sächlich verordnet liegt heute lediglich ein Teilbebauungsplan vor 

(Teilbebauungsplan Oberfeld / Hauatenbach aus dem Jahr 2010, Abb. 

9). Die im Teilbebauungsplan Oberfeld / Hauatenbach gegen Westen 

Abb. 8 Aus raumplanerischer Sicht zu prüfende 

ungeeignete Bauflächen mit rechtskräfti-

gen Bauflächenwidmungen 

 

 
 

 

2.7 Teilbebauungspläne 
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hin festgelegte Bebauungsgrenze wird im Rahmen des REP als Sied-

lungsbegrenzungslinie aufgenommen. 

Ziel muss es sein, dass Teilbebauungspläne und Neuwidmungen 

nur dann erlassen werden, wenn die fristgerechte Überbauung, z. B. 

über die Vertragsraumordnung, sichergestellt ist. Es ist zu prüfen, 

wann und wie beim bestehenden verordneten Teilbebauungsplan 

nachgebessert werden kann. Spätestens bei einem Widmungsantrag 

sind die Rahmenbedingungen verbindlich festzulegen.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9 Verortung des bestehenden Teilbebau-

ungsplans Oberfeld / Hauatenbach aus 

dem Jahr 2010 (u.) sowie Auszug aus dem 

Teilbebauungsplan (r.) . 
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Im Zeitraum zwischen 2000 und 2021 wurden in Mellau 50 Einfami-

lienhäuser neu errichtet (Abb. 10), nahezu viermal mehr als Mehrfa-

milienhäuser. Ein gegensätzliches Bild zeigt sich bei den An-, Auf- 

und Umbauten mit 18 Aktivitäten an Mehrfamilienhäusern, sechsmal 

mehr als bei Einfamilienhäusern (Abb. 11).  

Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass bauliche Aktivität in 

den letzten zwanzig Jahren vor allem im Bereich der Ein- und Mehr-

familienhäuser stattgefunden hat. Die deutliche Fokussierung auf die 

Errichtung von Einfamilienhäusern in den letzten zwanzig Jahren, 

stellt eine haushälterische Bodennutzung der Gemeinde Mellau et-

was in Frage.  

Zumindest im zentrumsnahen Gebiet, sollten zukünftig Neubau-

projekte mit zwei oder mehreren Wohnungen angestrebt werden. 

 

 

 

 

 

 

2.8 Bautätigkeit 

Abb. 10 Neuerrichtung von Gebäuden 2000 bis 

2021 nach Gebäudeklasse 

Abb. 11 An-, Auf- und Umbauten an bestehenden 

Gebäuden 2000 bis 2021 nach Gebäude-

klasse 
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Eine Verdichtungszone soll für Mellau nicht explizit im REP-Plan aus-

gewiesen werden und ist nicht vorgesehen. Dies, da der ländliche 

Charakter und das dörfliche Flair für Mellau zum einen identitätsstif-

tend sind und sich andererseits auf dem Gemeindegebiet historisch 

Bereiche unterschiedlicher wohnlicher Dichte ergeben haben. Die Ge-

meinde Mellau weist im Bereich vom ehemaligen kommerziellen 

Zentrum beim Gasthof Sonne bis hin zum Bereich des Platzes im 

Tempel-Quartier ein belebtes Zentrum auf, mit wahrnehmbar höhe-

rer Dichte der Gebäude, sowohl in Form der Gebäudedimensionen als 

auch der Abstände zwischen den Gebäuden. Zudem ist die Dichte an 

Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben, eine gewisse Häufung 

von Detailhandelsbetrieben und öffentlicher Infrastruktur wie Ge-

meindeamt und Gemeindesaal, Bildungseinrichtungen und der Kir-

che in diesem Bereich erkennbar. 

Mit den Zielen «S3 Ortszentrum ortsbaulich und funktional stär-

ken» sowie «S5 Vielfältiges und qualitätsvolles Wohnangebot» (Kap. 

3.2.1) und den daraus hergeleiteten Handlungsanweisungen respek-

tive Maßnahmen, werden somit gleichwohl Aussagen zur angestreb-

ten Dichte in Mellau gemacht. Die Zentrumsfunktionen sollen ge-

stärkt und weiter ausgebaut, sowie ortsbauliche Qualitäten geschaf-

fen werden, um das Zentrum zu einem Ort der Begegnung, des Ein-

kaufens, des Konsums und des Wohnens mit einer höheren Dichte zu 

machen. Auch im Rahmen der Festlegung von geeigneten, zentralen 

und gut erschlossenen Bereichen für die Errichtung oder Umnutzung 

für gemeinnützigen verdichteten Wohnraum, macht die Gemeinde 

Mellau Aussagen zur anzustrebenden Entwicklung der baulichen 

Dichte.  

 

 

Gestützt auf die Gefahrenzonenpläne (§ 11 des Forstgesetzes 1975) 

ergeben sich aufgrund von Hochwasser- und Wildbachgefahren so-

wie Lawinen- und Rutschungsgefahren großräumige Einschränkun-

gen in der baulichen Nutzung des Siedlungs- und Kulturraumes. 

Rote Gefahrenzonen im Siedlungsraum (Bauverbotszonen) ver-

laufen vor allem entlang der Fliessgewässer Hauatenbach, Dürren-

bach, Grebenbach (Gerbebach), Stonzbach, Zimmeraubach, Simons-

bach und dem Bühlentobel. 

Schneerutsch- und Lawinengefahren bestehen im Bereich der Ge-

biete «In der Mellen» und «Klaus», «Berg», «Hirschlitten», «Mischen» 

und «Stein». 

2.9 Verdichtung 

2.10 Gefahrenzonen, 

Hinweis- und 

Vorbehaltsbereiche 
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Die gelben Gefahrenzonen umfassen die sogenannten Gebots- 

und Vorsorgezonen. Auch wenn es sich dabei nicht um Bauverbots-

zonen handelt, ist es im Sinne der Vorsorge (Schutz von Leben und 

Sachwerten) geboten, nach Möglichkeit von Siedlungsentwicklungs-

vorhaben in solchen Gebieten abzusehen, auch wenn dies mit bauli-

chen respektive technischen Maßnahmen grundsätzlich möglich 

wäre. Daneben sind sowohl blaue Vorbehaltsbereiche ausgewiesen, 

welche für Schutzmaßnahmen freigehalten werden sollen als auch 

braune Bereiche, die auf weitere geogene Gefahren wie Steinschlag 

oder Rutschungen hinweisen. 

Die in Mellau ausgewiesenen Gefahrenzonen sind rund um das 

Dorf umfangreich und ein nach wie vor ausgezeichnetes Instrument, 

auch in Freiräumen auf Naturgefahren hinzuweisen. Darüber hinaus 

ist es derzeit nicht weiter erforderlich , etwaige Freiräume speziell 

vor Naturgefahren zu schützen. 

 

 

  

Abb. 12 Rote (Bauverbot für neue Gebäude) und 

gelbe (Bauen mit Auflagen) Gefahrenzo-

nen umgeben den Siedlungsraum von 

Mellau 
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Abb. 13 Vorbehaltsbereiche zur Freihaltung für 

Schutzmaßnahmen (blau) 

Abb. 14 Andere geogene Gefahren wie bspw. Stein-

schlag oder Rutschungen (braun) 
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Im Bereich des stillgelegten Steinbruchs liegen im Zusammenhang 
mit dem Hangrutschereignis vom 22. Mai 1999 größere Mengen von 
verschüttetem, nicht detoniertem Sprengstoff vor. Dadurch ist die 
Gemeinde angehalten, eine Sperrzone für Grab-, Bohr- oder andere 
geländeverändernde Arbeiten im gefährdeten Gebiet auszuweisen. 
Die vermutete Stelle des Sprengstoffs ist im Lageplan zum Abschluss-
betriebsplan (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer-
den., rosa Markierung) festgehalten. An dieser Stelle sind jegliche 
Grab-, Bohr- oder andere geländeverändernden Arbeiten verboten 
bzw. vor Aufnahme von möglichen Arbeiten mit der zuständigen Be-
hörde, unter Zuzug von Sachverständigen, Rücksprache zu halten. 

 

 

 

 

Rückgrat Landesstrasse 200 

Mit der L200 verfügt Mellau über eine Umfahrungsstraße, welche 

den ortsfremden Verkehr am Dorf vorbeiführt und daher die meisten 

bewohnten Gebiete vom Verkehr entlastet. Die L200 bildet aber auch 

das Rückgrat der Erschließung, in dem die Quartiere ab ihr erschlos-

sen werden. 

 

Öffentlicher Personennahverkehr 

Der Bregenzerwald und auch Mellau sind mit dem Landbus mit dem 

öffentlichen Verkehr gut erschlossen. Verschiedene Haltestellen sind 

über das Gemeindegebiet verteilt. Die Attraktivität des öffentlichen 

Verkehrs hängt einerseits von der Verfügbarkeit (Fahrplantakt) und 

andererseits von der Zugänglichkeit (Fußwegdistanz) ab. 

Mellau ist hier grundsätzlich mit dem ÖPNV-System «Landbus 

Bregenzerwald» gut erschlossen. Dies liegt daran, dass die Hauptli-

nien 840 und 850 durch das Dorf verlaufen und somit ein Halbstun-

2.11 Sperrzone Steinbruch 

Abb. 15 Lageplan zum Abschlussbetriebsplan: Ta-

gebergbau Mellau 

2.12 Verkehrsinfrastruktur  

und Mobilität  
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dentakt auf den Haltestellen «Klaus», «Zentrum» und «Mischen» so-

wohl Richtung Bregenz/Dornbirn, als auch Richtung Schop-

pernau/Warth untertag s gewährleistet ist. 

Des Weiteren investiert die Gemeinde gemeinsam mit den Berg-

bahnen ganzjährig in das «witus-Ortsbussystem», das ebenfalls im 

ÖPNV-Fahrplan integriert ist. Die Linie 832 (Stundentakt) verbindet 

ganzjährig (während der Betriebszeiten der Seilbahnen) die Seilbah-

nen Bezau und Mellau. Im Winter verkehrt zusätzlich die Linie 833 

(Stundentakt) und bietet somit auch Anschluss für die Orte Bizau und 

Reuthe an die Bergbahnen Mellau. Dieses System bedient zusätzlich 

die Haltestelle «Kanisfluh» im Dorf. 

Im Winter (während der Saisonszeiten der Bergbahn) wird au-

ßerdem im Dorf das Bussystem «Dorfblitz» angeboten (15-Minuten-

Takt). Dieser Bus steht allen Gästen und Einheimischen (mit Aus-

nahme von größeren Gruppen) kostenlos zur Verfügung und bedient 

ein noch engmaschigeres Haltestellensystem. 

Ziel muss es weiterhin sein, dass das Innenentwicklungspotenzial 

vor allem im Einzugsgebiet des öffentlichen Verkehrs genutzt und ge-

fördert wird . Damit kann auch das Kundenpotenzial gefördert wer-

den. Vor allem im Winter ist außerdem die verbesserte Anbindung 

der Hauptlinien an die Bergbahnen zu prüfen. Auch die Ausweisung 

von neuen Haltestellen (je nach zukünftiger Entwicklung) ist zu prü-

fen bzw. z. B. im Bereich «In der Mellen» bereits in Umsetzung. 

Generell ist außerdem die Infrastruktur an den Haltestellen 

(Überdachung, Beleuchtung, Radabstellanlagen und dgl.) ständig zu 

verbessern bzw. zu optimieren. 
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Car-Sharing 

Auch das Thema Car-Sharing hat als zentrale Ergänzung zum Öffent-
lichen Personennahverkehr eine immer wichtigere Bedeutung. So 
werden die Standorte des z. B. landesweiten Vorarlberger Systems 
«Caruso» laufend ausgebaut (Abb. 17). Auch die Gemeinde Mellau hat 
bereits die Anschaffung eines Carsharing-Elektrofahrzeuges vorge-
prüft. Da derzeit kein idealer Standort (ideal wäre ein überdachter 
bzw. öffentlich zugänglicher Garagenstandort) zur Verfügung steht, 
ist die Unterbringung und der Betrieb eines solchen Fahrzeugs spä-
testens bei der Neugestaltung des Areals im Zuge des Neu- bzw. Um-
baus des Gemeindeamts/Tourismusbüros erneut zu prüfen bzw. vor-
zusehen. 

 

 

 

 

Abb. 16 Abschätzung Erreichbarkeit Bushaltestel-

len in 5 Gehminuten 
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Radverkehr 

Im Bereich Radverkehr verläuft der Bregenzerwald-Radweg mitten 
durch das Mellauer Dorfgebiet. Mellau ist somit an das Hauptrad-
wegenetz der Region bestens angebunden. Außerdem verlaufen auch 
zahlreiche Mountainbikerouten durch Mellau, womit auch der Frei-
zeitradverkehr gut abgedeckt wird (Abb. 18). Auch mit zwei Fahrrad-
fachgeschäften verfügt Mellau über eine ausgezeichnete Service- und 
Verleihstruktur. Zusätzlich werden beim Tourismusbüro günstige 
Leihfahrräder (für Kurzstrecken) zur Verfügung gestellt. Die weitere 
Optimierung (z. B. Überdachung) der Radabstellablagen an wichtigen 
Knotenpunkten des Dorfes (Bsp. Lebensmittelgeschäft, Bushaltestel-
len, Bergbahnen, Schwimmbad etc.) wäre noch ein mögliches Verbes-
serungspotential. 

Abb. 17 Standorte von «Caruso» (www.carusocar-

sharing.com, 14.02.2023) 
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Abb. 18 Ausschnitt Radkarte Bregenzerwald 2021 

(www.vorarlberg.at, 14.02.2023) 
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Fußwegverbindungen 

Der Gemeinde war die Erhaltung wichtiger Fußwegverbindungen 
(Stichwort: «alte Kirchenwege») seit jeher ein Anliegen. Diese Ver-
bindungen gewährleisten, dass wichtige Strecken im Dorf (wie Kir-
chenweg, Einkaufen) zu Fuß zurückgelegt werden können. Der Erhalt 
des Fußwegenetzes ist der Gemeinde ein wichtiges Anliegen (Abb. 
19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 19 Auszug einiger wichtiger Fußwegverbin-

dungen im Bereich Zentrum 
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Gemäß den Strukturdaten Vorarlberg wies Mellau im Jahr 2014 ei-

nen negativen Pendlersaldo von -184 aus, wobei 651 Erwerbstätige 

von Mellau auspendelten und 467 Erwerbstätige einpendelten. Somit 

gilt Mellau als Auspendlergemeinde. 

 

 

Der ganze Bregenzerwald und insbesondere auch Mellau sind eine 

Tourismusregion, die von der landschaftlichen Schönheit, Vielfalt 

und Unversehrtheit lebt. Der Landwirtschaft kommt dabei im Sinne 

der Bewirtschaftung und Pflege, wie auch im Sinne der gelebten Kul-

tur , eine wichtige Bedeutung zu. In der Interessenabwägung gebührt 

der Unversehrtheit der Landschaft ein hohes öffentliches Interesse. 

Gemäß der Erwerbsstatistik von STATISTIK AUSTRIA mit dem 

Stichtag 31.10.2009, ist der größte Anteil, der in Mellau wohnhaften 

erwerbstätigen Bevölkerung in der Herstellung von Waren beschäf-

tigt (18.5 %), gefolgt von der Beherbergung und Gastronomie (14.2 

%), dem Handel (13.0 %) und dem Bau (11.9 %). Mit 8.1 % stellt die 

2.13 Pendler 

Abb. 20 Pendlersaldo der Erwerbstätigen 2014. 

Pos. Werte = Gemeinden mit mehr Ein- als 

Auspendlern, neg. Werte = Gemeinden mit 

mehr Aus- als Einpendler. (Strukturdaten 

Vorarlberg, 2018, Bregenz) 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 Wirtschaft und 

Landwirtschaft 
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Land- und Forstwirtschaft das fünftwichtigste Beschäftigungsfeld 

dar. 

 

 

  

 

Abb. 21 Erwerbstätige Bevölkerung von Mellau 

nach Arbeitsstätten wirtschaftlicher Zuge-

hörigkeit (STATISTIK AUSTRIA, 2009) 

Abb. 22 Arbeitsstätten nach wirtschaftlicher Zuge-

hörigkeit in Mellau (STATISTIK AUSTRIA, 

2009) 
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Die Gemeinde Mellau verfügt seit 2017 über ein Spielraumkonzept. 

Dieses definiert die Freiräume für Sport-, Spiel- und Lebensqualität 

in Dorf und Landschaft. Die Ergebnisse und der Handlungsbedarf 

werden soweit als möglich und notwendig berücksichtigt und auch 

im REP verankert.  

 

 

Die während der Erarbeitung des Spielraumkonzepts ermittelten 

Spielräume können Abb. 23 entnommen werden. Eine Übersicht der 

festgehaltenen Handlungsempfehlungen, deren Prioritäten und Zeit-

horizonte ist in Tab. 1 festgehalten. 

 

 

2.15 Sport-, Spiel- und 

Freiräume, 

Naherholung 

 

Abb. 23 Übersichtskarte der Spielorte in und um 

das Siedlungsgebiet von Mellau (Spiel-

raumkonzept, 2017) 
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Tab. 1 Zusammenfassung der im Spielraumkon-

zept festgehaltenen zehn Handlungsemp-

fehlungen (Spielraumkonzept, 2017) 
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Mellau verfügt im Bereich der Talstation der Bergbahn im Südosten 

der Siedlungsfläche über ein Biomasse Heizwerk. Der Bestand des 

Netzgebietes ermöglicht bereits heute eine Erschließung der Ge-

bäude mit Fernwärme über das Zentrum hinaus, bis in den Bereich 

Übermellen (Abb. 24). Gemäß dem Biomasse Heizwerk Mellau be-

steht ein großes Potenzial, das Abdeckungsgebiet des Heizwerks auf 

einen Großteil der Siedlungsfläche von Mellau auszuweiten. Der Ein-

satz von Heizenergie aus Biomasse reduziert den Anteil eingesetzter 

Heizsysteme, welche auf fossilen Energieträger basieren und ist so-

mit  klimaschonender und folglich zu fördern.  

Alternative nachhaltige Energieversorgungen wie Fern-, Erd-

wärme und Sonnenenergie sind als weiterer maßgeblicher Beitrag 

zum Klimaschutz gleichermaßen zu fördern. Hierzu gibt es schon Bei-

spiele für eine solche Förderrichtlinie ɀ z. B. in der Marktgemeinde 

Bezau. Auch die gesetzlich nun möglichen Energiegemeinschaften 

sind in diesem Rahmen zu prüfen. Außerdem ist auch bei allen öf-

fentlichen Bauten auf eine nachhaltige, klimaschonende Energieform 

zu achten. 

Im Bereich Maßnahmen gegen den Klimawandel sucht die Ge-

meinde die regionale Zusammenarbeit. So ist z.B. eine regionale 

Energiegemeinschaft bzw. eine Klima-Energie-Modellregion gemein-

sam mit den witus-Gemeinden geplant. 

 

 

  

2.16 Energieversorgung & 

Klimaschutz 

Abb. 24 Bestand des Netzgebietes (grau) und mög-

liche zukünftige Erweiterungsflächen 

(rot) des Biomasse Heizwerk Mellau, Dar-

stellung: Dipl.-Ing. Matt Sven 
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Die Gemeinden im Bregenzerwald leben seit jeher Kooperation. Denn 

gemeinsame Orientierung ist für die Bregenzerwälder Gemeinden 

und die Region seit Jahrzehnten, somit auch jetzt und in Zukunft, ein 

zentraler Erfolgsfaktor. Bereits im Jahre 1970 wurde zu diesem 

Zweck die «Regio Bregenzerwald» gegründet. So wurden bereits da-

mals gemeinsame Konzepte z. B. zu Verkehr, Agrarfragen, Güterwe-

gen, Wintererschließung, Bildung, Sonderschulen und Nachrichten-

wesen erstellt. 

Seit über 50 Jahren steht die Regio somit für gemeinsame Lösun-

gen im Rahmen einer ehrlichen Gemeindekooperation auf Augen-

höhe. Dabei ist ein zentrales Instrument die Gemeindeautonomie. 

Auch heute dient die Regio Bregenzerwald mit ihren 24 Mitgliedsge-

meinden als zentrale Plattform der Region, um gemeinsam Lösungen 

für ähnliche Herausforderungen zu finden und umzusetzen. Hier 

bringt sich die Gemeinde Mellau seit jeher aktiv ein. Somit ist auch 

Mellau im Rahmen der Regio Bregenzerwald Teil zahlreicher Koope-

rationen. Ein kleiner (nicht vollständiger) Überblick der regionalen 

Kooperationen kann Abb. 25 entnommen werden. 

 

 

 

 

 

Im Bereich «Baurechtsverwaltung» ist die Gemeinde Mellau bisher 

noch nicht der regionalen Baurechtsverwaltung beigetreten. Dies ist 

aber zu einem zukünftigen Zeitpunkt (und bei Bedarf) jederzeit mög-

lich. 

Die Gemeinde Mellau pflegt ɀ neben den bregenzerwaldweiten 

Zusammenschlüssen ɀ auch zahlreiche Kooperationen im näheren 

Umfeld ɀ wie beispielsweise: 

2.17 Kooperationen 

Abb. 25 Überblick regionaler Kooperationen (un-

vollständig) 
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ς Gemeindeverband «Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe » mit ge-

meinsamem Pflegeheim, Kinderbetreuung und betreubarem Woh-

nen (Standort in Bezau) 

ς Witus «Wirtschaft und Tourismus» ɀ Genossenschaft der fünf wi-

tus-Gemeinden Bezau, Bizau, Mellau, Reuthe und Schnepfau 

ς Abwasserverband «Region Bezau» ɀ Durchführung der Abwasser-

reinigung für die Gemeinden Au, Bezau, Bizau, Mellau, Reuthe, 

Schnepfau und Schoppenau 

 

Außerdem ist Mellau seit 2024 Standortgemeinde der neu geschaffe-

nen «Finanzverwaltung Hinterwald» mit aktuell neun Mitgliedsge-

meinden (Bezau, Bizau, Damüls, Mellau, Reuthe, Schnepfau, Schop-

pernau, Schröcken, Warth). 

Zentrales Anliegen der Gemeinde ist es also, sich regional im Rah-

men von Kooperationen einzubringen und auf gemeinsame Lösungen 

zu setzen, dabei aber auch die Gemeindeautonomie im Auge zu be-

halten und eine gewisse notwendige Infrastruktur vor Ort zu bewah-

ren, zu erhalten und (bestenfalls) auch weiter auszubauen. 

 

 

 

Das Siedlungsgebiet von Mellau wurde in 11 Quartiere respektive 

Teilgebiete eingeteilt, welche sich durch eine mehr oder weniger 

große Homogenität der Funktionen und Beschaffenheit innerhalb der 

Gebiete auszeichnen. 

Ziel der Analyse ist es, detailliertere Kenntnisse zu Teilgebieten 

zu erhalten, um daraus einen differenzierteren und konkreteren 

Handlungsbedarf ableiten und entsprechende räumliche Leitvorstel-

lungen entwickeln zu können. 

  

2.18 Quartier analyse 
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Abb. 26 Einteilung Siedlungsgebiet in Quartiere 
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1 In der Mellen | Klaus 

Charakteristik 

 

ς Siedlungsrand; Peripherie 

ς Entlang Hauptstraße lockere Bebauung 

ς Hoher Anteil Mischgebiet, jedoch vorwiegend Wohnnutzung 

ς disperse, eher zufällige Überbauung 

ς Busstation Mellau, Klaus (Linie 832, 833, 840 und 850) bzw. In 

der Mellen (Linie 832, 833 in Umsetzung) 

  
Qualitäten | Potenziale ς gute, rasche Anbindung an die Umfahrungsstraße 

ς große Individualität  

ς Schließung von Baulücken, Siedlungsergänzung 

  
Räumliche Leitvorstellungen ς Siedlungsbegrenzung, 

ς Siedlungsauftakt gestalten 

ς Lücken füllen, Ergänzung der bestehenden Bebauung  

ς Nutzungszuordnung klären 

ς Raum für Kleingewerbe nutzen 

2 Zimmerau 

Charakteristik 

 

ς Siedlungsrand; Peripherie 

ς Mischform von Gewerbe und Wohnen (zumeist Angehörige 

der Besitzerfamilie) 

ς Nicht mit ÖV erschlossen, nächstgelegene Busstation Mellau, 

Zentrum (<1km) 

    
Qualitäten | Potenziale ς Betriebsgebietsfläche 

ς hohe Nutzungsintensität 

  
Räumliche Leitvorstellungen ς Betriebsgebiet erhalten stärken 

ς Nutzungsentflechtung, keine Intensivierung der Wohnnutzung 

ς Siedlungsbegrenzung 
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3 Berg 

Charakteristik 

 

ς Peripherie 

ς Landwirtschaftsgebiet mit Höfen und zugehörigen Wohnhäu-

sern 

ς Nicht mit ÖV erschlossen 

ς Teil der unbebauten, offenen Landschaft 

  
    
Qualitäten | Potenziale ς Natur-, Kulturland 

ς Landwirtschaft (ev. Agro-Tourismus) 

  
Räumliche Leitvorstellungen ς Natur- und Kulturlandschaft erhalten 

ς Bestand gewährleisten, keine Siedlungsentwicklung 

ς keine Intensivierung der Nutzung 

ς Bauliche Nutzung nur im Zusammenhang mit Landwirtschaft 

4 Hirschlitten | Rosenburg 

Charakteristik 

 

ς Siedlungsrand; Peripherie 

ς Hanglage  

ς auf mehrere dichte Hausgruppen begrenzte Besiedelung mit da-

zwischen liegenden Hangwiesen 

ς Nicht mit ÖV erschlossen 

  
Qualitäten | Potenziale ς Schöne Hanglage 

ς Hangzone Hirschlitten als attraktive Kulisse für das ganze Dorf 

ς Wenige kleine touristische Einrichtungen, welche Übernach-

tungsmöglichkeiten anbieten (bspw. Panoramahof Bergglück) 

  
Räumliche Leitvorstellungen ς Schützenswerte Landschaft 

ς Siedlungsbegrenzung  

ς Korrektion von Planungsfehler prüfen (schwierig bebaubare 

Hanglage) 
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5 Mischen | Brand 

Charakteristik 

 

ς Siedlungsrand; Peripherie 

ς Hangfußzone bis zur Bregenzerache in flacheres Gebiet überge-

hend 

ς Busstation, Gewerbepark Brand und Mischen (Linien 840 und 

850) 

  
Qualitäten | Potenziale ς gut erschlossen, Anbindung an die Umfahrungsstraße 

ς Kein eigentliches Wohngebiet 

ς Auf Misch- und Betriebsgebiet beschränkt 

ς Ansiedelung weiterer Betriebe 

  
Räumliche Leitvorstellungen ς Gewerbliche Entwicklung v.a. entlang der Umfahrungsstraße 

(Immissionen) 

ς Nutzungskonflikte mit Wohnnutzung vermeiden (untergeord-

netes Wohnen) 

6 Achsiedlung 

Charakteristik 

 

ς Siedlungsrand 

ς Bauten aus den 1950er und 1960er Jahren, diverse Baustile 

ς Nicht direkt mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen; in Geh-

distanz zu den Haltstellen Kanisfluh und Bergbahnen 

ς geordneter, strukturierter Quartiercharakter (eher untypisch 

für Mellau) 

ς Relativ dichte Bebauung 

ς Nur wenige unbebaute gewidmete Grundstücke 

  
Qualitäten | Potenziale ς Erneuerungs-, Sanierungszyklus 

  
Räumliche Leitvorstellungen ς Erneuerung, Umstrukturierung,  
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7 Talstation Bergbahn 

Charakteristik 

 

ς Siedlungsrand 

ς Große Hotelanlage «Die Wälderin»; Tourismus-Hotspot 

ς Busstation Mellau, Bergbahnen (Linie 832, 833, 840 und 850) 

ς Intensiv-Tourismus 

ς Rein touristisch genutzt 

  
Qualitäten | Potenziale ς Tourismus-Hotspot außerhalb Dorfzentrum 

      
Räumliche Leitvorstellungen ς Qualitative Umgebungsgestaltung 

ς Verträgliche Integration des ruhenden Verkehrs 

ς Anbindung Langsamverkehr 

ς Separate Verkehrsanbindung ab L200 (neue Brücke) 

8 Hinterbündt  

Charakteristik 

 

ς An das Zentrum angrenzend bis hin zum Siedlungsrand 

ς Diverses Gebiet mit touristischen Beherbergungsbetrieben, 

Wohngebieten und gegen Gemeindeamt hin Mischgebiet mit Ge-

werbe 

ς Häuser dicht an Straße gebaut 

  
Qualitäten | Potenziale ς Relativ ruhige Umgebung 

ς Diverse gewidmete Bauflächen noch unbebaut 

ς Großes Verdichtungspotential 

ς Nähe zu Tourismus-Hotspot (Bergbahn, Hotel «Die Wälderin») 

  
Räumliche Leitvorstellungen ς Verbindung Ortszentum hin zum Tourismus-Hotspot stärken 

ς Quantitative und qualitative Verdichtung entlang Achse 
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9a Unterrain 

Charakteristik 

 

ς Siedlungsrand, an Zentrum angrenzend 

ς nicht mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen 

ς in den vom Zentrum weiter entfernten Gebieten eine gewisse 

bauliche Beliebigkeit 

  
Qualitäten | Potenziale ς Gestaltung Parkierung für Freibad 

  
Räumliche Leitvorstellungen ς Verdichtung in Zentrumsnähe 

ς Ausdünnung gegen den Siedlungsrand 

ς Raumbildung, Volumetrie des alten Wälderhauses 

9b Oberfeld | Prinzwies 

Charakteristik 

 

ς Siedlungsrand 

ς Überwiegend kleine Einfamilienhausbauten 

ς Viele Freiflächen 

ς Bebaute Grundstücke oberhalb des kleinen Damms im als Frei-

fläche Landwirtschaft gewidmeten Gebiet, obschon nur ein 

landwirtschaftlicher  Betrieb 

  
Qualitäten | Potenziale ς Teils schöne Hanglage mit Blick auf Gebiet Hirschlitten  

  
Räumliche Leitvorstellungen ς Verdichtung in Zentrumsnähe 

ς Ausdünnung gegen den Siedlungsrand 

ς Raumbildung, Volumetrie des alten Wälderhauses 
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10 Zentrum | Platz | Eggbühel | Moos | Tempel 

Charakteristik 

 

ς Zentrum, inkl. altes kommerzielles Zentrum (Bäcker, Spar, 

Metzger, Coiffeur, Bank) mit Platz 

ς Öffentliche Infrastruktur wie Kirche, Gemeindeamt, Schule, Ge-

meindesaal, Hotel, Gasthäuser, Läden 

ς Busstation Mellau, Kanisfluh (Linie 832 und 833) und Mellau, 

Zentrum (zusätzlich Linien 840, 850, 8R1 und Nachtbus) 

ς Der Platz vor dem Gemeindeamt wird als der zentralste Ort des 

Dorfs angesehen 

ς Relativ dichte Bebauung im Bereich des Gemeindeamtes 

  
Qualitäten | Potenziale ς Blickbeziehungen vom Kirchplatz zur Kanisfluh 

ς Kernzonennutzungen, Diversität von Nutzungen, Ansatz Ortsze-

ntrum 

ς Ansätze zur Außenraumgestaltung 

ς Unbebaute Bauflächen vorhanden 

ς Sehr diverse Nutzungen mit öffentlichen Bauten, Tourismus, 

Gewerbe und Wohnen 

ς Freiraumgestaltung im Bereich der Kirche, Straßenraumgestal-

tung 

ς Bauliche Ergänzung und Verdichtung Zentrum, Gemeindehaus, 

Platz 

  
Räumliche Leitvorstellungen ς Stärkung des Ortszentrums rund um das Gemeindeamt (Nut-

zung und soziale Dichte) 

ς Gestaltung öffentlicher Raum, Straßenraum 

ς Ort mit Innenverdichtungspotenzial (+ 1 Geschoss; traditionell 

Sockel + 2 Geschosse) 

ς Parkierungskonzept 

ς Schaffung von durchmischtem Wohnraum für unterschiedliche 

Einkommenssituationen und Lebensentwürfe 
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11 Übermellen | Islen 

Charakteristik 

 

ς Größtenteils landw. geprägt mit lockerer Bebauung 

ς Viele Freiflächen teils landwirtschaftlich genutzt und dadurch 

offene Bebauung 

ς Ortsbildprägende Straßenräume 

ς Busstation Mellau, Zentrum (Linie 832, 833, 840 und 850) 

  
 

 

Qualitäten | Potenziale 

 

ς Viele Freiflächen teils landwirtschaftlich genutzt und dadurch 

offene Bebauung 

ς Schön erhaltenes und gepflegtes Ortsbild 

ς Entwicklung im Bestand, Ausbau von Wälderhäusern 

  
Räumliche Leitvorstellungen ς historische Ortsbilder bewahren und die vorhandenen Qualitä-

ten sichern 

ς Erhaltung alte Strukturen mit Stellung an der Straße, Bestand 

als Maßstab 

ς Außenraumgestaltung 
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Im Zusammenhang mit der Überführung des REK 2010 in einen ver-

ordneten REP ist die SWOT-Analyse von 2010 mit den daraus abge-

leiteten Handlungshinweisen und Leitzielen reflektiert und die stra-

tegischen Aussagen im REK 2010 überprüft worden. Nach unserer 

Einschätzung sind viele Stärken und Potenziale auch heute noch zu-

treffend und widerspiegeln sich in den Grundsätzen und Leitzielen 

des REK 2010. Ein Teil der Defizite bzw. Chancen konnte mit geziel-

ten Maßnahmen angegangen und in eine positive Richtung gelenkt 

werden (z. B. Gestaltung und Entwicklung des Ortskerns, qualitatives 

Bauen, Realisierungen im Bereich touristische Infrastruktur). Die 

Klärung der allgemeinen Gemeindeentwicklung und der spezifischen 

Tourismusentwicklung ist auch aktuell eine zentrale Frage für  

Mellau. 

Bei verschiedenen Leitzielen ɀ insbesondere im raumplanerischen 

Bereich ɀ besteht nach wie vor Handlungsbedarf bzw. Handlungspo-

tenzial (z. B. Siedlungsbegrenzung, Aktivierung des Bodenmarktes, 

baurechtliche Rahmenbedingungen etc.). Einerseits handelt es sich 

bei raumplanerischen Prozessen oft um langfristige Aufgaben und 

andererseits fehlen z. T. konkrete, direkt umsetzbare Handlungsan-

weisungen (Maßnahmen). Diese Konkretisierung erfolgt für die 

raumrelevanten Themen über eine Schärfung, Ergänzung und Aktua-

lisierung der raumrelevanten Leitziele, Strategien und Handlungsfel-

der. 

Spiegelung SWOT und Leitvorstellungen in der Gemeindevertretung 

Im Rahmen der Erarbeitung des REP, fand am 8. April 2022 ein 

Workshop gemeinsam mit den Planungsausschuss und der Gemein-

devertretung im Gemeindesaal in Mellau statt. Durch diese erste Ver-

anstaltung im Rahmen der Bürgerbeteiligung sollte sichergestellt 

werden, dass die Bedürfnisse und Bedenken der Bevölkerung von 

Mellau abgeholt sowie die bereits bestehenden Ergebnisse reflektiert 

werden und in den Erarbeitungsprozess miteinbezogen werden kön-

nen. Im Rahmen von Workshops wurden Ergänzungen zu Stärken, 

Potenzialen, Defiziten und Risiken von oder für Mellau formuliert. 

Die Teilnehmenden waren auch dazu aufgefordert, ihre Zustimmung 

oder Ablehnung zu einzelnen Stichworten kundzutun. 

In einer zweiten Phase wurden auch die Leitvorstellungen, -ziele 

und Handlungsfelder in den Gruppen reflektiert und teils ergänzt. 

Nach den Arbeiten in der Gruppe wurden die Ergebnisse im Ple-

num präsentiert und abgestimmt. 

3 Strategie und 
Maßnahmen 

3.1 Überprüfung SWOT, 

Monitoring und 

Priorisierung 



© Strittmatter Partner AG / Gde. Mellau Mellau, 02.09.2024 Seite 45 

 

Gemeinde Mellau 

Räumlicher Entwicklungsplan (REP) - Gesamtbericht  

REP-Bericht 

 

Regelmäßiges Monitoring und Priorisierung 

Die Gemeinde Mellau unterzieht die Maßnahmen einem regelmä-

ßigen Monitoring. Dabei wird geprüft, welche Maßnahmen bereits 

umgesetzt wurden und welche zukünftig realisiert werden sollen 

bzw. können. Im Rahmen des Monitorings werden auch die Zustän-

digkeiten und Prioritäten für die Umsetzungsschritte überprüft und 

allenfalls angepasst. 

 

3.2.1 Siedlung 

Themen wie: Zielgruppen, Wachstum, Innenentwicklung, Umfeldqua-

lität, Integration 

 

Stärken | Potenziale Defizite | Risiken 

Großes Innenentwicklungspotenzial zu wenig griffige Raumplanungsinstrumente 

und Vollzug  

Durchmischung (räumlich)  Immissionen / Störungen 

Attraktives Wohnumfeld, gute Wohnqualität 

aufgrund Umfahrungsstraße  

Günstiger Wohnraum  

Ortszentrum mit diversifizierten Funktionen 

und Angeboten 

 

fehlende alternative Wohnformen 

Ländliches Flair, dörflicher Charakter 

 

Verfügbare Bauflächen für einheimische Fa-

milien Ą auch aufgrund von Zweitwohnsitzen  

Ehrenamt und Vereine funktionieren, gute 

Infrastruktur vorhanden  

Nebenwohnsitze Entwicklung (2010: 39, 

2021: 161) 

Soziale Durchmischung Zweitwohnsitz und Investoren-Druck  

 

Übermellen, alte Weilerbebauung Kein Zugriff auf gewidmete Flächen 

 Fehlende Grundstücksreserven für Bauflä-

chen der Gemeinde 

 Überalterung (Junge ziehen weg)  

 Abwanderung Junge Ą Studium 

 Ferienwohnung statt Dauerwohnung 

 Schein-Hauptwohnsitze  

 

Räumliche Leitvorstellung 

Die Gemeinde Mellau kann die Bevölkerungszahl halten bzw. erfährt 

ein moderates Bevölkerungswachstum, weil es auch für junge Men-

schen und Familien attraktiv ist hier zu wohnen und sie es sich leis-

ten können. In Mellau sollen «kalte Betten» vermieden werden und 

Ferienwohnungen nur in Ausnahmefällen mit Rechtsanspruch bewil-

ligt  werden. Der Ort wird als attraktiver und ländlicher Wohnort mit 

3.2 Leitvorstellungen, Ziele, 

Maßnahmen 

Tab. 2 Stärken | Potenziale und Defizite | Risiken 

für Siedlungsentwicklung 
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einem funktionierenden Ortskern wahrgenommen und besticht mit 

einer intakten natürlichen Umgebung. Mellau ist ein lebenswertes 

Dorf für Einheimische und Gäste ɀ das ganze Jahr. Es findet eine qua-

litätsvolle Innenentwicklung statt, welche sich auf zentrumsnahe und 

mit dem öffentlichen Verkehr gut erschlossene Gebiete fokussiert. 

Mellau verfügt über lebenswerte und durchmischte Quartiere und 

bietet Wohnungsangebote für alle Lebensphasen. Aufgrund der guten 

Infrastrukturen werden die zahlreichen ortsansässigen Vereine und 

damit das soziale Gefüge gestärkt.  

Ziel S1: Bauliche Entwicklung nach innen lenken 

Mellau ist in den letzten Jahrzenten vor allem in den peripheren Ge-

bieten mit eher schlechter Anbindung an den ÖPNV gewachsen, 

obschon es im besser erschlossenen Dorfzentrum ausreichend Bau-

flächenreserven gibt. Die Außenentwicklung von Mellau führt zuse-

hends dazu, dass der ländliche Charakter sowie dorfnaher Natur-

raum schwinden.  

Durch die Beschränkung der baulichen Entwicklung auf das Zent-

rum und zentrumsnahe Gebiete entstehen zum einen kurze Wege 

zwischen Wohnen, Einkaufen, Arbeiten, Sport und Treffpunkten, zum 

anderen kann der Druck auf den angrenzenden Naturraum verrin-

gert werden. 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

S1.1 

 

Halten der Sied-

lungsränder 

Die Siedlungsentwicklung hat innerhalb der im Plan fixierten Siedlungs-

ränder stattzufinden. In den Berg- und Hangbereichen soll sich das Sied-

lungsgebiet auf den bereits bebauten Bereich beschränken. 

In begründeten Ausnahmefällen sind geringfügige Arrondierungen (ca. 

200 m²) am Siedlungsrand zulässig, sofern dies raumplanerisch zweck-

mäßig ist. 

Im Sinne der Bestandspflege sind bei bereits bestehenden Gewerbebe-

trieben, mit einem ausgewiesenen Bedarf und aufgrund eines Betriebs-

konzepts Widmungsarrondierungen am Siedlungsrand zulässig. 

 

Langfristiger, fixer Siedlungsrand / 

Eindämmung der Zersiedelung 

S1.2 

 

Bebauungskonzepte 

für größere zusam-

menhängende Bau-

flächen (Quartiere) 

 

Um die zweckmäßige Erschließung und widmungsgemäße sowie haus-

hälterische Überbauung sicherzustellen, ist für größere gewidmete, 

nicht parzellenbezogene Baugebiete (Quartiere) die Erstellung eines Be-

bauungskonzepts zu prüfen und ggf. mit einem Teilbebauungsplan abzu-

sichern. 

 

Haushälterische Nutzung des Bodens, 

qualitative Innenentwicklung 

S1.3 

 

Stärkung des Ortsze-

ntrums 

 

Aufgrund der bestehenden und angestrebten Nutzungen im Zentrum ist 

für das Ortszentrum von Mellau eine Umwidmung in die Widmungs-

klasse Baufläche Kerngebiet vorzunehmen. Verdichtungszonen im Ort 

sind keine vorgesehen. 

Die Gemeinde wirkt darauf hin, dass im Ortszentrum Dienstleistungs- 

und andere publikumsaktive Nutzungen in der Erdgeschoßzone geför-

dert und priorisiert werden.  

 

Standortverträgliche Verdichtung / 

Widmung Kerngebiet / Stärkung 

Zentrumsfunktionen 
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S1.4 

 

Wenig geeignete 

Bauflächen 

 

 

Arrondierung im Bereich von wenig geeigneten, bereits gewidmeten 

Bauflächen sind nicht vorgesehen und deshalb auch nicht mit einem 

Siedlungsrand im Zielplan ausgewiesen. 

In begründeten Ausnahmefällen und eingehender fachlicher, raumpla-

nerischer Prüfung sind kleinräumige Arrondierungen (ca. 200 m²) am 

Siedlungsrand auch mit Flächenkompensation (und Rückwidmung) 

durch weniger geeignete, bereits gewidmete Bauflächen (z. B. bei Ge-

meinbedarf, öffentlichem Interesse) möglich. 

Kompensationsflächen für kleinräu-

mige Arrondierungen an besser ge-

eigneten Lagen 

 

Weiterführende Erläuterungen:  

Generell zielen die Maßnahmen darauf ab, die im Zielplan ausgewie-

senen Siedlungsränder zu halten. Es sollen aber auch kleinräumige, 

sinnvolle Arrondierungen im Bereich der eingezeichnete Siedlungs-

ränder (ca. 200 m²) möglich sein. Im Bereich von wenig geeigneten, 

bereits gewidmeten Bauflächen sind keine Arrondierungen möglich, 

solche Flächen können aber z.B. für Kompensationsflächen für klein-

räumige Arrondierungen an besser geeigneten Lagen dienen. 

Größere Quartiere sollen am besten gemeinsam mit den Eigentü-

mern entwickelt werden ɀ hier sind Bebauungskonzepte vorgesehen, 

notfalls aber auch Teilbebauungspläne zu prüfen. 

Im Bereich des Ortszentrums wurde von der Gemeinde ja bereits ein 

Teilbebauungsplan für das Gebiet Gemeindeamt bis Bären erstellt. 

Dieser soll bei Bedarf ausgeweitet werden. Verdichtungszonen sind 

aufgrund der Gemeindegröße keine vorgesehen, eine höhere Ver-

dichtung im Zentrum wird aber dennoch angestrebt. 

Ziel S2: Differenzierte Quartiersbetrachtung 

Durch eine differenzierte Quartiersbetrachtung sollen die quartier-

spezifischen Qualitäten gestärkt und Entwicklungspotenziale genutzt 

werden. Hierbei soll speziell auf wertvolle bauliche Ensembles Rück-

sicht genommen werden. 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

S2.1 

 

Wertvolle bauliche 

Ensembles 

 

Die hochwertigen und für Mellau historisch betrachtet typischen Orts-

bilderscheinungen und Ensembles, sind zu schützen und zu erhalten. 

Neubauten und Sanierungen haben auf den historischen Wert Rücksicht 

zu nehmen.  

Ortsbildprägende Erscheinungsbilder bestehen insbesondere: 

Im Bereich Übermellen, entlang des Straßenverlaufs zwischen Übermel-

len 18 und Übermellen 362. 

Im Bereich Tempel, mit dem denkmalgeschützten Haus Tempel 73 und 

dem umgebenden Brunnenplatz 

Eine detaillierte Ausweisung und Inventarisierung wertvoller baulicher 

Ensembles wird angestrebt. 

 

Erhalt des typischen Ortsbildes 
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Weiterführende Erläuterungen:  

Im Zuge der Maßnahmen zur differenzierten Quartiersbetrachtung 

wurde auch die verpflichtende Einführung einer Baugrundlagenbe-

stimmung geprüft, aber im Moment als nicht zweckmäßig und zu bü-

rokratisch erachtet. 

Wichtige Instrumente in diesem Zusammenhang sind außerdem der 

Gestaltungsbeirat der Gemeinde Mellau, der eine fachliche und diffe-

renzierte Betrachtung sicherstellt. 

 

Ziel S3: Ortszentrum funktional und ortsbaulich stärken 

Das bestehende Zentrum von Mellau im Bereich Platz wird bereits 

heute aufgrund einer hohen Dichte an Beherbergungs- und Gastrono-

miebetrieben, einer gewissen Häufung von Detailhandelsbetrieben 

und öffentlicher Infrastruktur wie Gemeindeamt und Gemeindesaal, 

Bildungseinrichtungen und der Kirche als Zentrum wahrgenommen. 

Die Zentrumsfunktionen sollen gestärkt und weiter ausgebaut, sowie 

ortsbauliche Qualitäten geschaffen werden, um das Zentrum zu ei-

nem Ort der Begegnung, des Einkaufens, des Konsums und des Woh-

nens mit einer höheren Dichte zu machen. 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

S3.1 

 

Ortsbauliche Akzen-

tuierungen von öf-

fentlichen Räumen 

 

 

Neben der gestalterischen Aufwertung vom reinen Straßenraum hin zu 

Plätzen mit Begegnungszonen sind in diesem Zusammenhang auch wei-

tere verkehrstechnische Anordnungen (Verkehrsführung, Verkehrsbe-

ruhigung u. dgl.) zu prüfen und auf die Anordnung von geeigneten Um-

feldnutzungen hinzuwirken.  

Öffentliche Plätze entlang der innerörtlichen Erschließungsachse sind 

(im Zielplan mit "öf" gekennzeichnet): 

- Übermellen (altes kommerzielles Zentrum mit Platz)  

- Dorfplatz / Kirchplatz  

- Bären / Engel, Sport Natter 

- Platz Tempel (Brunnenplatz) 

- Platz Bergbahn und Hotel Die Wälderin 

 

Attraktivitätssteigerung Zentrum / 

Qualitativ hochwertiges Ortsbild / 

Begegnungsräume für alle Generatio-

nen / Einladende Treffpunkte / Fla-

nier- und Aufenthaltsräume entwi-

ckeln 

 

Weiterführende Er läuterungen:  

Der Straßenraum dominiert in vielen Bereich nach wie vor das Dorf. 

Bei zukünftigen Gestaltungen soll deshalb weiterhin auch das Umfeld 

miteinbezogen werden. So ist auch die Entwicklung von Begegnungs-

zonen in belebten Quartieren des Dorfes in diesem Zusammenhang 
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ein Gebot der Stunde, welche eine Koexistenz aller Verkehrsteilneh-

menden auf Augenhöhe erlauben, von Rücksichtnahme leben und 

eine Entschleunigung bewirken  

Im Bereich des Dorfzentrums kann der bestehende Teilbebauungs-

plan ggf. erweitert und um dieses Thema weiter ergänzt werden. 

 

Ziel S4: Aktive Bodenpolitik der Gemeinde 

Es sind ausreichend zentrumsnahe Bauflächenreserven (Wohn- und 

Mischgebiet) vorhanden. Die Mobilisierung dieser Flächen ist seit ge-

raumer Zeit kaum umsetzbar. Die Gemeinde soll sich verstärkt im Be-

reich der aktiven Bodenpolitik engagieren und zudem Rahmenbedin-

gungen schaffen, damit Bauflächen auf den Markt kommen. Die Be-

bauung von Bauflächenreserven ist gegenüber Neuwidmungen im-

mer vorzuziehen. 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

S4.1 Kauf strategischer 

Grundstücke 

 

Die Bildung eines Bodenfonds in Zusammenarbeit mit dem Land Vorarl-

berg zur Unterstützung von raumplanerischen Maßnahmen ist zu unter-

stützen. Die Gemeinde behält sich vor, für die erwünschte Entwicklung 

der Gemeinde strategisch wichtige Grundstücke zu erwerben. 

 

Aktiver Einfluss auf die Entwick-

lung /  

Aktivierung von Bauflächen 

 

S4.2 Aktive Beratung und 

Vermittlung 

 

Die Gemeinde ist bestrebt, durch proaktive Beratung und Vermittlung 

Nachfrage und Angebot von leerstehenden Bauflächen zusammenzubrin-

gen bzw. auf alternative Möglichkeiten hinzuweisen. 

Dazu ist eine Inventarisierung des Bestandes leerstehender (auch zusam-

menhängender) Bauflächen durchzuführen. 

 

Zeitnahe Bebauung  

Aktivierung von Bauflächen 

Übersicht Bestand 

 

Weiterführende Erläuterungen:  

Aktive Bodenpolitik ist eine große Herausforderung. Auch die Bera-

ter- und Vermittlerrolle proaktiv wahrzunehmen sicher nicht ein-

fach. Dennoch ist es der Gemeinde ein großes Anliegen, in diesem Be-

reich tätig zu bleiben. 

 

Ziel S5: Vielfältiges und qualitätsvolles Wohnangebot 

Das Angebot an Wohnraum soll den verschiedenen Bedürfnissen der 

Bevölkerung gerecht werden. Es soll ein qualitätsvolles, vielfältiges 

und innovatives Angebot an Wohnraum, insbesondere für junge Fa-

milien, begünstigt werden. Durch Bestandsqualifizierung wie auch 
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durch hochwertige Neubauten sollen sowohl der Wunsch nach Eigen-

tum als auch die Nachfrage nach Mietwohnungen befriedigt werden. 

Damit kann insgesamt eine positive Einwohnerentwicklung unter-

stützt werden. 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

S5.1 Teilbebauungspläne 

und Vertragsraum-

ordnung 

Die Gemeinde sieht als ihre Aufgabe an, mittels Teilbebauungsplänen bei 

Quartierentwicklungen auf Wohnkonzepte und Bebauungs- und Gestal-

tungsqualitäten Einfluss zu nehmen. 

Soweit nicht über privatwirtschaftliche Maßnahmen nach dem Raumpla-

nungsgesetz Rahmenbedingungen im gegenseitigen Einvernehmen festge-

legt werden, ist der Erlass eines Teilbebauungsplanes, insbesondere in orts-

baulich wichtigen Lagen, zu prüfen. 

Bei jeder Neuwidmung von Bauflächen soll eine Vertragsraumordnung ab-

geschlossen werden. Mittels dieser strebt die Gemeinde an, die quartierspe-

zifischen Qualitäten (Nutzungen, ortsbauliche Gestaltung) aktiv zu fördern 

und zu unterstützen. 

 

Einflussnahme auf erwünschte 

räuml. Entwicklung /  

Begutachtung über quartierbe-

zogene Entwicklung / Förde-

rung quartierspezifischer Quali-

täten 

S5.2 

 

Festlegung von Berei-

chen für den gemein-

nützigen verdichte-

ten Wohnungsbau 

 

Die nachfolgenden Bereiche eignen sich als mögliche Standorte für den ge-

meinnützigen verdichteten Wohnungsbau. Diese sind bei weiterem Bedarf 

im Detail zu prüfen und ggf. mit einer Vorbehaltsflächen-Widmung zu bele-

gen: 

zwischen dem Hotel Kreuz und Gasthof Sonne in Übermellen 

zwischen dem Hotel Bären und dem Gemeindeamt 

 

Flächen für zukünftigen gemein-

nützigen Wohnungsbau 

 

Weiterführende Erläuterungen:  

Im Bereich der Vertragsraumordnung verfügt die Gemeinde schon 

seit längerer Zeit über eine Musterraumplanungsvertrag, der auch 

ständig weiterentwickelt und laufend den aktuellen Bedürfnissen an-

gepasst wird, um eine einheitliche Handhabung sicherzustellen. 

)Í "ÅÒÅÉÃÈ ÄÅÓ ÇÅÍÅÉÎÎİÔÚÉÇÅÎ 7ÏÈÎÂÁÕÓ ×ÕÒÄÅ ÄÁÓ 0ÒÏÊÅËÔ ȵ)Î Äer 

-ÅÌÌÅÎȰ ɉÄÕÒÃÈÍÉÓÃÈÔȟ υ ÇÅÍÅÉÎÎİÔÚÉÇÅ 7ÏÈÎÅÉÎÈÅÉÔÅÎɊ ÂÅÒÅÉÔÓ ÕÍȤ

gesetzt. Außerdem ist ein weiteres Projekt im Bereich HInterbündt in 
Planung. Somit hat die Gemeinde bereits einige gemeinnützige Ein-

heiten umgesetzt und weitere geplant. Die obige Festlegung zielt also 

darauf ab, bei weiterem langfristigem Bedarf die oben genannten ge-

eigneten Grundstücksbereich ɀmöglichst in Abstimmung mit den Ei-

gentümern ɀ für den gemeinnützigen Wohnbau zu sichern. 
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Ziel S6: Aktivierung von Leerstand und alter Bausubstanz 

Leerstehende Objekte im Siedlungsraum, an teils zentralsten Lagen, 

wirken einem schonenden Umgang mit der Ressource Boden entge-

gen. Die Reaktivierung und Aufwertung ungenutzter Bausubstanz ist 

Neubauprojekten vorzuziehen. 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

S6.1 Leerstandsmanage-

ment  

 

Die Gemeinde erfasst die Leerstände periodisch und bewertet diese be-

treffend Verfügbarkeit und Nutzbarkeit. Damit setzt sich die Gemeinde 

aktiv dafür ein, dass Leerstände aktiviert werden. 

 

Reaktivierung leerstehender Bausub-

stanz oder Ersatzneubauten / 

Zwischennutzung anstelle von Leer-

stand 

S6.2 

 

Schützenswerte 

Bausubstanz 

 

Die Gemeinde erstellt ein Inventar identitätsstiftender und schützens-

werter Gebäude. 

 

Erhalt schützenswerter Bausubstanz 

 

Weiterführende Erläuterungen:  

Ähnlich wie aktive Bodenpolitik ist auch Leerstand eine laufende 

(ÅÒÁÕÓÆÏÒÄÅÒÕÎÇȢ $ÉÅÓÅÒ ÓÏÌÌ ÍÉÔ ÅÉÎÅÒ ȵ,ÅÅÒÓÔÁÎÄÓÂĘÒÓÅȰ ÂÅÇÅÇÎÅÔ 

werden. Auch ist es der Gemeinde ein Anliegen, ein Verzeichnis er-

haltenswerter Bausubstanz zu führen (aufgesetzt auf die bereits er-

folgte regionale Erhebung von einigen Jahren) und diese der Baube-

hörde zur Verfügung zu stellen. 

 

Ziel S7: Ferienwohnungen eingrenzen und kontrollieren 

Die Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz in Mellau ist in den letz-

ten Jahren leicht rückläufig, während die Zahl der Einwohner mit Ne-

benwohnsitz in Mellau diesen Rückgang überkompensiert hat. Die 

Gemeinde sieht sich damit einerseits mit der Problematik des zu ge-

ringen Angebots an bezahlbarem Wohnraum konfrontiert und ande-

rerseits resultieren daraus zusätzliche Preissteigerung für Wohn-

raum. Dadurch ist es unter anderem für junge Familien erheblich er-

schwert, Wohnraumeigentum zu erwerben. Die Gemeinde Mellau 

sieht demnach vor, Wohnsitzverhältnisse laufend zu kontrollieren 

und Ferienwohnungsnutzungen einzuschränken, um so zu einer Ent-

spannung auf dem Immobilienmarkt beizutragen. 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

S7.1 Keine Widmung von 

Ferienwohnungen 

Die Gemeinde nimmt keine Neuwidmungen für Ferienwohnungen mehr 

vor. 

 

Vermeidung «kalter Betten» 
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Weiterführende Erläuterungen:  

Erklärend bemerkt wird, dass die mögliche Genehmigung von per-

sönlichen Ferienwohnungsnutzungsrechten lt. den Voraussetzungen 

im Raumplanungsgesetz (wie z.B. im Erbfall) damit nicht umfasst 

sind. 

Auch führt die Gemeinde regelmäßig Erhebungen (z.B. Kontrollen, 

Einforderung von Wohnsitzerklärung) durch und versucht somit, der 

illegalen Ferienwohnungsnutzung entgegenzuwirken. Auch regional 

wird hier über eine verstärkte Zusammenarbeit nachgedacht. 

 

3.2.2 Wirtschaft 

Themen wie: Quantität, Qualität, Branchen-Mix 

 

 

Stärken | Potenziale Defizite | Risiken 

bestehende Betriebe / Nutzungen / verträgli-

che Durchmischung in den Wohn-Mischgebie-

ten  

Mischung von Wohnnutzung und Betrieben 

(Immissionen / Störungen)  

Großes Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen  fehlende Entwicklungsflächen für bestehende 

Betriebe  

Keine touristische Monokultur  Beschränktes Arbeitsplatzangebot / Abwan-

derung / Auspendler  

WLAN, Digitale AP Saisonale Abhängigkeit vom Tourismus  

 

Co-Working wenig diversifizierter Branchen-Mix  

«Arbeiten wo andere Ferien machen» Tiefer Anteil qualifizierte Arbeitsplätze  

Vielseitigkeit erhalten, nicht nur Tourismus / 

gemischte Strukturen  

Arbeitskräftemangel führt zu Betriebsein-

schränkungen und weniger Angebot und so-

gar Betriebsaufgaben  

 Büro-, Dienstleistungsflächen 

 Personal Tourismus 

 Büroflächen für Startups IT 

 

Räumliche Leitvorstellung 

Die Gemeinde Mellau schafft es, sich zu einem ganzjährigen Touris-

musort zu transformieren und damit die saisonale Abhängigkeit zu 

minimieren. Im Sog des qualitativen Ganzjahrestourismus wird auch 

das einheimische Gewerbe sowie die Betriebe des täglichen Bedarfs 

gestärkt und es bieten sich Chancen für eine Diversifizierung und 

Tab. 3 Stärken | Potenziale und Defizite | Risiken 

für Wirtschaft 
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Verbreiterung des Branchen-Mixes. Die Gemeinde setzt sich aktiv für 

die Bereitstellung von zusätzlichen Betriebsgebieten sowie für die 

Erschließung und den Ausbau digitaler Infrastruktur ein. Damit kön-

nen die Arbeitsplätze gesichert und ausgebaut sowie einheimische 

Erwerbstätige gehalten werden. Die Attraktivität von Mellau als Ar-

beits- und Wohnort ist gestärkt. 

 

Ziel W1: Entwicklungsreserven für bestehende und neue Betriebe 

sicherstellen 

Die Gemeinde Mellau verfügt kaum über Reserven gewidmeter Be-

triebsgebiete. Damit ansässige, bestehende Betriebe sich entwickeln 

können, müssen die notwendigen Voraussetzungen geschaffen wer-

den. Zudem sollen für Neuansiedlungen Flächen vorgesehen werden.  

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

W1.1 Sicherung bestehen-

der Betriebe 

Im Sinne der Bestandspflege sind bei ansässigen Gewerbebetrieben, mit 

einem ausgewiesenen Bedarf und aufgrund eines Betriebskonzepts Wid-

mungsarrondierungen am Siedlungsrand (ca. 200 m²) zulässig. 

Eine zeitnahe Umsetzung des Betriebskonzeptes ist mittels privatwirt-

schaftlicher Maßnahmen gemäß Raumplanungsgesetz abzusichern. 

 

Bedarfsgerechte Erweiterung lo-

kaler Betriebe 

W1.2 Regionale Betriebs-

gebietsplanung 

 

Die Gemeinde setzt sich aufgrund der Bedürfnisse von Betrieben in den re-

gionalen Gremien für die Interessen der bestehenden Betriebe ein. Weite-

res beteiligt sie sich nach Möglichkeit an der Umsetzung einer regionalen 

Betriebsgebietsplanung. 

 

Entwicklung innerhalb der Region 

W1.3 

 

Betriebsgebietsre-

serven 

 

Die folgenden Grundstücke werden als Erweiterung des Betriebsgebiets 

vorgesehen: 

- Die unbebauten Grundstücke 2499/7-8 und 617/1 im Bereich 

Brand (aktuelle Widmung: Baufläche Mischgebiet) 

- Die unbebauten Grundstücke in den Gebieten Mischen 

(2499/11) und Zimmerau 

- (487/1 -2, 477/1 und südlicher Teilbereich 474) (aktuelle Wid-

mung: FL) 

- Die unbebauten Grundstücke im Bereich Klaus 461/1 und 

461/4 (aktuelle Widmung: teils BW und Großteil FL) 

Es wird angestrebt, diese betriebsgebietsfremden Nutzungen freizuhalten, 

ggf. mit einem Teilbebauungsplan abzusichern und bei Bedarf in Baufläche 

Betriebsgebiet umzuwidmen. 

 

Ausweisung von Betriebsgebiets-

reserven 

 

Weiterführende Erläuterungen:  

Die im Zielplan ausgewiesenen Betriebsgebietsreserven sind aktuell 

ggf. nur teilweise als Betriebsgebiet gewidmet. Bei Neuwidmungen 
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ist darauf zu achten, dass eine Bebauung z.B.  mittels Musterraumpla-

nungsvertrag sichergestellt wird. Zu diesem Zweck wäre dieser für 

Betriebsgebiete noch zu überarbeiten, um auch hier eine einheitliche 

Handhabung bei Betriebsgebietswidmungen vorzusehen (ggf. mit 

neuen Kriterien). 

 

Ziel W2: Dienstleistungsbetriebe und zentrumsrelevante Nutzungen auf 

das Ortszentrum lenken 

Um das Zentrum weiter in dessen Funktionalität zu stärken und all-

gemein zu einem Ort der Begegnung zu machen, fördert die Ge-

meinde die Ansiedelung von Dienstleistungsbetrieben und zentrums-

relevanten Nutzungen. 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

W2.1 

 

Koordination Zen-

trumsentwicklung 

 

Die Maßnahmen zur Stärkung des Ortszentrums haben in Etappen und ko-

ordiniert zu erfolgen. 

 

Belebteres Zentrum 

 

Weiterführende Erläuterungen:  

Im Bereich der Zentrumsentwicklung hat die Gemeinde die letzten 

Jahre schon einige Akzente gesetzt (neuer Dorfsaal, geplanter Neu-

bau des Gemeindezentrums). Außerdem wurde für den Bereich beim 

Gemeindeamt und Bären ein Teilbebauungsplan erlassen. Dies kann 

als Schritte in die richtige Richtung gesehen werden. Bei allen Maß-

nahmen zur Zentrumsentwicklung ist darauf zu achten, dass diese 

koordiniert und unter Einbezug relevanter weiterer Themen erfolgen 

(wie z.B. Verkehrsplanung, Umfeld miteinbeziehen usw.). 

Ziel W3: Wirtschaftliche und touristische Leitbetriebe absichern 

Touristisch qualitätsvolle Leitbetriebe sind für den Fortbestand und 

die Weiterentwicklung des Tourismus in Mellau zentral. Dazu soll die 

Gemeinde die Betriebe bei Bedarf in unterschiedlichen Belangen un-

terstützen. 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

W3.1 

 

Absicherung Hotelle-

rie 

 

Die Gemeinde setzt sich für den Erhalt und die Sicherung des Bestandes der 

traditionellen Hotellerie ein. Es sind keine weiteren Zonen für Investoren-

modelle vorgesehen. 

 

Erhaltene Hotellerie 
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Weiterführende Erläuterungen:  

Der Gemeinde ist der Erhalt des Tourismus ein wichtiges Anliegen. 

Herausforderungen sind hier neben der Betriebsübergabe und Füh-

rung der Betriebe die letzten Jahre auch der Investitionsdruck. Das 
wurde ja mit dem Erlass und der Zustimmung für ein Investorenmo-

dell für das Hotel Hubertus unter strengen Auflagen deutlich. Hier ist 

der Gemeinde wichtig, dass keine weiteren Investorenmodelle mehr 

gefördert und zoniert werden. 

 

3.2.3 Freizeit, Sport und Kultur 

Themen wie: Standortfaktoren, Angebot an Kultur- und Freizeit- und 

Erholungsmöglichkeiten 

 

 

Stärken | Potenziale Defizite | Risiken 

Intakte Landschaft, intaktes Umfeld Konflikte / Unverträglichkeiten von Betriebs-

gebieten mit dem Tourismus  

Hochwertige und gut erreichbare Nächsterho-

lungsgebiete (Wohnumfeld)  

 

Gastronomische Versorgung  

 

Nähe zu touristischen Anlagen  Weiteres touristisches Wachstum ist riskant 

(Qualität statt Quantität; gilt auch für Tages-

tourismus)  

Attraktiver Gemeindesaal (Potenzial für kul-

turelle Veranstaltungen)   

Teilweise mangelndes Engagement, Personal  

Gepflegte Kulturlandschaft  Handlungsproblematik Tourismus und Land-

wirtschaft  

Vielfalt der Landschaft und Angebot für Ein-

heimische u. Gäste 

Landwirtschaftliche Vielfalt 

Authentizität  Regionales Hallenbad  

Klima (Wasser, Flora, vielfältiges Wetter, etc.) Schlechtwetterinfrastruktur  

Guter Mix Beherbergungsbetriebe  

Wanderwegnetz   

Pumptrack, Freibad gut erreichbar   

 

Räumliche Leitvorstellung  

Als Tourismusort definiert sich die Gemeinde Mellau als ein Lebens-

raum, der sich an den qualitativen regionalen Werten orientiert und 

auch Alternativen zum Tourismus bietet. Einzelleistungen begünsti-

gen die Innovationskraft und tragen zum Gesamterfolg bei. Darüber 

hinaus braucht es ein koordiniertes Zusammenspiel aller relevanten 

Tab. 4 Stärken | Potenziale und Defizite | Risiken 

für Sport und Kultur 
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Player. Mellau bietet Einheimischen und Gästen jeden Alters ein viel-

seitiges Kultur- und Freizeitangebot. Das attraktiv gestaltete und ver-

kehrsberuhigte Zentrum bietet den Rahmen zur Begegnung und ist 

belebtes Zentrum mit einer vielfältigen Gastronomie. 

 

 

Ziel SK1: Attraktive Sport-, Spiel-, Kultur- und Freizeitplätze fördern 

Die Gemeinde sieht die Maßnahmen des Spielraumkonzepts als Basis 

der weiteren Entwicklung. Auch sollen Entwicklungsmöglichkeiten 

für bestehende Anlagen gesichert werden. Auch soll ein kulturelles 

Angebot mit Veranstaltungen im Dorfzentrum das Angebot für Bevöl-

kerung und Gäste ergänzen. 

 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

SK1.1 

 

Spiel- und Freiraum-

konzept 

Das bestehende Spielraumkonzept dient als Basis für die weitere Spiel- und 

Freiraumplanung. Die bestehenden Sport- und Freizeitanlagen sowie Frei-

räume sind nach Möglichkeit zu erhalten und mit dem Langsamverkehr 

sachgerecht zu erschließen. 

Die Gemeinde überprüft in regelmäßigen Abständen das Spielraumkonzept 

und passt dieses soweit erforderlich (z.B. bei geänderten Bedürfnissen) an. 

 

Attraktives Angebot 

SK1.2 

 

Sicherstellung Sport-, 

Kultur -/Veranstal-

tungs- und Vereins-

infrastruktur  

Die Gemeinde fördert Sportinfrastruktur  und öffentliche Sportanlagen. 

Sie hat außerdem als Ziel das öffentliche Vereinsleben langfristig abzusi-

chern. Auch soll die öffentliche Infrastruktur im Ort dazu dienen, ein kultu-

relles Veranstaltungsangebot für das Dorf sicherzustellen. 

 

Erhalt und Entwicklung Spor-

tinfrastruktur   

Grundlage für funktionierende 

Vereine geschaffen 

 

Weiterführende Erläuterungen:  

Die laufende Weiterentwicklung von Spiel- und Freiraum sowie von 

zeitgemäßer, flexible nutzbarer Infrastruktur ist ein wichtiges, zent-
rales Element der Gemeindeentwicklung und regionale Aufgabe. So 

wurde die letzten Jahre auch in Sportinfrastruktur (z.B. Pumptrack, 

gemeinsame Tennisanlage in Bezau) investiert. 

Der Gemeinde ist neben den obigen Maßnahmen aber auch die För-

derung und Koordination eines gastronomischen Angebots wichtig, 

auch wenn das eine ständige Herausforderung ist und die Gestal-

tungsspielräume in diesem Bereich begrenzt sind. Hier wurde zum 

Beispiel ein Onlineöffnungszeitenkalender entwickelt. Jedenfalls ist 

die Gastronomie für den Tourismus und das Dorfleben insgesamt 
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sehr wichtig. In diesem Zusammenhang wurde auch die Unterbrin-

gung eines Tagescafes im geplanten Gemeindezentrum geprüft, aber 

verworfen. 

Stattdessen setzt die Gemeinde den Fokus auf Bereitstellung von 
möglichst flexibler Veranstaltungsinfrastruktur. Hier ist der 2018 er-

öffnete Dorfsaal ein gutes Beispiel, der ja mit einer möglichst offenen 

Handhabe (und ohne Pächter) eine gute Möglichkeit für Veranstal-

tungen aller Art (vor allem auch für Vereine und Kultur) bietet. Dies 

soll sich auch im Veranstaltungsbereich im neuen Gemeindezentrum 

fortsetzen. 

 

3.2.4 Öffentliche Infrastruktur 

Themen wie: Bildung, Verwaltung, regionale Anlagen, Einkaufen 

 

Stärken | Potenziale Defizite | Risiken 

bestehendes Schulangebot Dichte des Angebots / Konzentration im Orts-

zentrum 

gute Grundversorgung (Arzt, Zahnarzt, Laden, 

Physio)  

Gemeindeamt 

Gut ausgebautes Pflege- und Betreuungsange-

bot  

«keine warmen Mittagessen», «Gastronomie-

sterben»  

Kompaktes Dorfzentrum / Siedlungsraum Handelsflächen / Ergänzung Geschäfte «Shop-

ping-Erlebnis» 

«Regional» denken (Bezau)  Medizinische Grundversorgung 

Glasfaser, Internet etc. Gemeindenahes betreutes Wohnen 

 Ambulante Altenbetreuung im Eigenheim 

 Dorfbrunnen beim Gemeindeamt 

 Angebot Detailhandel, Fachgeschäfte 

 

Räumliche Leitvorstellung 

Die Gemeinde Mellau verfügt über eine gut ausgebaute Schulinfra-

struktur, ein funktionierendes Kinderbetreuungsangebot und stellt 

die Betreuung sowie Beherbergung der hilfsbedürftigen und betag-

ten Bevölkerung sicher. Die Förderung von gemeinnützigem Wohn-

raum stellt die Wohnversorgung insbesondere von Familien und von 

wirtschaftlich benachteiligten Bevölkerungsgruppen sicher. Mellau 

überzeugt mit einem vielfältigen Einkaufs- und Dienstleistungsange-

bot. Eine attraktive, fußgängerfreundliche Gestaltung erhöht die Auf-

enthaltsqualität im Dorfzentrum und sorgt für ein besonderes Ein-

kaufs- und Aufenthaltserlebnis. 

Tab. 5 Stärken | Potenziale und Defizite | Risiken 

für öffentliche Infrastruktur  
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Ziel I1: Weiterentwicklung Betreuungsangebot für Familien und Senioren 

Mit der älter werdenden Bevölkerung steigt der Bedarf nach Betreu-

ungsangeboten. Um für ein Wachstumsszenario gewappnet zu sein 

und zudem attraktiv für junge Familien zu bleiben, ist eine Weiter-

entwicklung der Betreuungsangebote (wie z.B. Kindertagesstätten, 

ambulante Seniorenbetreuung, neue Wohnformen) in organisatori-

scher und zeitlicher Hinsicht notwendig. 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

I1.1 

 

Generationenwoh-

nen / besondere 

Wohnformen und 

Betreuungsangebot 

 

Im Rahmen des gemeinnützigen Wohnungsbaus soll mittelfristig ein ganz-

heitliches Angebot für junge Familien geschaffen werden. Neben dem 

Wohnraum sind somit z. B. auch die notwendigen Kinderbetreuungsplätze 

ÉÎ ÄÉÅ 0ÌÁÎÕÎÇ ÍÉÔÅÉÎÚÕÂÅÚÉÅÈÅÎȢ 7ÅÉÔÅÒ ÉÓÔ ÄÉÅ )ÎÔÅÇÒÁÔÉÏÎ ÖÏÎ ȵÁÌÔÅÒÓÇÅȤ

ÒÅÃÈÔÅÍ ÕÎÄ ÂÁÒÒÉÅÒÅÆÒÅÉÅÍ 7ÏÈÎÒÁÕÍȰ ÕÎÄ ȵÎÅÕÅ 7ÏÈÎÆÏÒÍÅÎȰ ÉÎ ÄÉÅȤ

sem Zusammenhang zu prüfen. 

 

Ausbau Betreuungsangebot und 

Wohnraum 

I1.2 Optimierung des be-

stehenden Betreu-

ungsangebotes  

Die Gemeinde setzt sich weiter für koordinierte Betreuungsangebote in 

der Region und somit für gemeinsame regionale Betreuungslösungen für 

Kinderbetreuung, Kindergarten und Volksschule ein. 

 

Optimiertes Angebot in der Re-

gion 

 

Weiterführende Erläuterungen:  

Im Bereich Generationenwohnen hat die Gemeinde schon vor Jahren 

im Rahmen des Sozialverbandes gemeinsam mit Reuthe und Bezau 

ÍÉÔ ÄÅÍ ȵ(ÁÕÓ -ÉÔÁÎÁÎÄȰ ÅÉÎ ȵÂÅÔÒÅÕÂÁÒÅÓ 7ÏÈÎÅÎȰ ÓÏ×ÉÅ ÅÉÎÅ ÇÅȤ

meinsame Kinderbetreuungseinrichtung in Bezau umgesetzt. 

Generell pflegt die Gemeinde auch beim Betreuungsangebot einen re-

gionalen Ansatz. So ist z.B. eine gemeindeübergreifende Kindergar-
tenbetreuung im Sommer bereits aufgegleist und soll (auch in Ab-

stimmung mit der gemeinsamen Kinderbetreuung in Bezau und den 

Volksschulen) weiterentwickelt werden. 

Im Dorf selber wurde bereits ein Ganztagesangebot am Dienstag und 

Donnerstag aufgegleist und soll bedarfsgerecht weiterentwickelt 

werden. 
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Ziel I2: Ausbau digitale Infrastruktur 

Mit dem Ausbau der digitalen Infrastruktur soll der ländliche Raum 

auch in diesem Bereich gestärkt werden und somit ein Anreiz für 

Rück- und Zuwanderer gesetzt werden. 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

I2.1 Ausbau Breitband-

netz 

Der geplante regionale Breitband-Ausbau wird von der Gemeinde Mellau 

unterstützt und weiter vorangetrieben. Zentral dabei ist, dass die geschaf-

fene Infrastruktur im Einflussbereich der öffentlichen Hand bleibt und das 

Netz als Open-Access-Netz betrieben wird. 

Zeitgemäßes Breitbandangebot 

/ Attraktivität  

 

Weiterführende Erläuterungen:  

Im Bereich der digitalen Infrastruktur hat die Gemeinde gemeinsam 

mit der Antennengemeinschaft bereits einen Glasfaseranschluss der 

öffentlichen Bauten und des Dorfzentrums realisiert. Diese Bemü-

hungen sollen nun auch gemeinsam mit Regio und Land weiter fort-

gesetzt werden. Ziel ist es, möglichst flächendeckend Fiber-to-the-

Home anzubieten. 

 

 

Ziel I3 Förderung nachhaltiger Energieversorgung und Maßnahmen zum 

Klimawandel 

Mit der Förderung von erneuerbaren Energien beteiligt sich die Ge-

meinde Mellau an der Energiewende im Sinn einer Loslösung von 

fossilen Energieträgern, um den Schaden für Gesellschaft und Klima 

zu begrenzen. Außerdem ist die Gemeinde Mellau ein aktiver regio-

naler Partner zum Thema Maßnahmen gegen den Klimawandel. 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

I3.1 Ausbau nachhaltige 

Energieversorgung 

Die Gemeinde Mellau setzt sich als Ziel, bei Neu- oder Umbauten eine 

nachhaltige Energieversorgung (z. B. durch Photovoltaik oder Anschluss 

an das Biomasse Heizwerk Mellau) voranzutreiben und bei gemeindeeige-

nen Bauten umzusetzen. 

 

Ausbau nachhaltiger 

Energieversorgung 

I3.2 Regionale Zusam-

menarbeit zum 

Thema Klimawandel 

Die Gemeinde Mellau beteiligt sich aktiv an der regionalen Zusammenar-

beit zu gemeinsamen Maßnahmen gegen den Klimawandel. 

 

 

Regionale Zusammenar-

beit zum Thema Klima-

wandel 
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Weiterführende Erläuterungen:  

Mellau verfügt schon seit vielen Jahren über ein Biomasseheizwerk, 

dass die größten Abnehmer im Dorf versorgt. Die Bemühungen für 

eine höhere Anschlussdichte sollen weiter vorangetrieben werden. 

Auch bei gemeindeeigenen Bauten soll der Ausbau vorangetrieben 

werden (Dorfsaal verfügt bereits über eine Photovoltaikanlage). Zu-

sätzlich ist der Beitritt zu einer regionalen Klimaenergieregion und 

Energiegemeinschaft in Prüfung, um gemeinsam Maßnahmen gegen 

den Klimawandel zu setzen. 

 

3.2.5 Verkehr 

Themen wie: Anbindung, Verkehrslenkung, Verkehrsberuhigung, Ge-

staltung 

 

Stärken | Potenziale Defizite | Risiken 

Transitverkehr auf Umfahrungsstraße  Fehlende direkte Anbindung der Talstation 

Bergbahn (Brücke)  

Gute allgemeine Anbindung an den öffentli-

chen Personennahverkehr (Linie 33 und 34)  

Parkierung (speziell im Zentrum)  

Skibus Langsamverkehr (Rad, Fußgänger), Sicherheit 

in den Quartieren  

Radweganbindung Bodenmarkierung Belag 

Gute Erreichbarkeit von Mellau Teile des Siedlungsraums schlecht angebun-

den an den öffentlichen Personennahverkehr 

Wintersichere Verbindung Überörtliche Linien des öffentlichen Perso-

nennahverkehr teils durchs Dorf verlaufend 

E-Mobilität  Zufahrt und Abwicklung des öffentlichen Per-

sonennahverkehrs bei den Bergbahnen  

Bus-Bahnhof Rückstau L200 des motorisierten Individual-

verkehrs an hochfrequentierten Skitagen 

führt zu Schleichverkehr durchs Dorf  

 Nutzung / Auslastung der Tiefgarage unter 

dem Dorfsaal  

 

 

Räumliche Leitvorstellung  

Die Gemeinde Mellau verfügt über eine siedlungsgerechte Verkehrs-

infrastruktur und ist ideal an den öffentlichen Personennahverkehr 

angebunden. Verkehrsberuhigte innerörtliche Straßen tragen zu ei-

ner hohen Wohn- und Aufenthaltsqualität bei. Die Gestaltung des 

Tab. 6 Stärken | Potenziale und Defizite | Risiken 

für Verkehr 
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Ortszentrums wird verstärkt auf die Bedürfnisse des Langsamver-

kehrs ausgerichtet. Die zentralen innerörtlichen Verbindungsachsen 

werden räumlich aufgewertet. Die Umfahrungsstrasse L200 wird im 

Ortsbereich gestalterisch aufgewertet und die Sicherheit für den 

Langsamverkehr erhöht. 

 

 

Ziel V1: Verkehrssicherheit und Qualität im Dorf stärken 

Die (verkehrstechnische) Sicherheit im Dorf soll weiter verstärkt 

werden und somit die Lebensqualität für sämtliche Verkehrsteilneh-

mer sowie die Aufenthaltsqualität gesteigert werden. 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

V1.1 

 

Aufwertung Busstati-

onen 

 

Die Busstationen sollen vollumfänglich mit Wartehäusern und Fahrradab-

stellbereichen ausgestattet werden, um Schutz vor Witterung zu bieten und 

das Gesamtpaket des ÖPNV annehmlicher auszugestalten. 

 

Schutz vor Witterung 

 

 

Ziel V2: Verkehrsoptimierung 

Die L200 bildet das Rückgrat der Erschließung von Mellau. Einerseits 

führt sie den Transitverkehr am Dorf vorbei, andererseits können die 

Ortsteile nah ab der L200 erschlossen werden. Ein ständiges Thema 

ist die Anbindung der Bergbahnen, um den Tagesverkehr möglichst 

erträglich zu gestalten. Hier sind weitere Optimierungen geplant und 

vorgesehen. Im Rahmen eines Verkehrskonzepts ist außerdem die 

optimierte Verkehrsführung und Erschließung zu prüfen. 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

V2.1 

 

ÖPNV-Erschließung 

Bergbahnen 

Die Bergbahnen sollen mit dem ÖPNV attraktiver angeschlossen werden, 

um den Individualverkehr zu verringern. In diesem Rahmen sind Bevorzu-

gungen und Ausnahmeverkehrslenkungen der Linienbusse zu prüfen. 

 

ÖPNV stärken / 

Verkehrsberuhigung 

V2.2 

 

Verkehrslenkung 

 

Die Lenkung des Verkehrs im Siedlungsgebiet ist hinsichtlich der ange-

strebten verkehrsberuhigenden Maßnahmen zu überprüfen. 

 

Verkehrsberuhigte Quartiere 

V2.3 

 

Rückgrat L200 ɀ Be-

schilderung 

 

Die Beschilderung auf der L200 ist in Zusammenarbeit mit dem Land zu 

überprüfen, um den Verkehr innerhalb des Siedlungsgebiets ideal zu füh-

ren. 

 

Verkehrsberuhigte Quartiere 



© Strittmatter Partner AG / Gde. Mellau Mellau, 02.09.2024 Seite 62 

 

Gemeinde Mellau 

Räumlicher Entwicklungsplan (REP) - Gesamtbericht  

REP-Bericht 

 

V2.4 

 

Zufahrtsoptimierung 

Bergbahnen 

 

Die Gemeinde setzt gemeinsam mit den Bergbahnen das Projekt der opti-

mierten Zufahrt zu den Bergbahnen zeitnah um und plant in diesem Zu-

sammenhang eine Verkehrsberuhigung der Achsiedlung vor allem in der 

Zwischen- und Sommersaison.  

 

Optimierung Zufahrt Bergbah-

nen /Entlastung Achsiedlung 

V2.5 

 

Parkierung Zentrum 

und Carsharing 

 

Für das Mellauer Zentrum soll ein Parkierungskonzept erstellt werden. Die 

unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse sind dabei aufeinander ab-

zustimmen und zu berücksichtigen (zentrale Parkierung, Carsharing-Stell-

platz, Kurzzeit-, Langzeit-Parker, Verkehrsregime etc.). 

 

Konzept für Zentrum / Koexis-

tenz aller Raumnutzenden  

 

Weiterführende Erläuterungen:  

Ein Dauerbrenner in diesem Kapitel ist die Optimierung der Zufahrt 

zu den Bergbahnen. Hier musste das geplante und forcierte Brücken-

projekt im Bereich Mischen/Achsiedlung aufgrund der verkehrstech-

nischen Prüfung leider verworfen werden. Anstelle dessen ist nun 

eine Optimierung der bestehenden Engelbrücke sowie der aktuellen 

Zufahrt (inkl. Vekehrsberuhigung in der Neben- und Sommersaison) 

geplant. 

 

Ziel V3: Verbesserungen für den Langsamverkehr 

Die Langsamverkehrsinfrastruktur so ll in Mellau punktuell ergänzt 

und so das Angebot verbessert werden. 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

V3.1 

 

Aufwertung und Ak-

tivierung Fußweg-

verbindungen 

 

Die Gemeinde setzt sich für ein angemessenes attraktives Fuß- und Wan-
derwegnetz über das gesamte Gemeindegebiet ein und prüft den weite-
ren Ausbau. Dies betrifft insbesondere alte Wegverbindungen. 

 

Attraktivitätssteigerung Fußver-

kehr 

V3.2 

 

Langsamverkehrs-

konzept 

 

Anhand eines Langsamverkehrskonzepts soll eine bestmögliche Einbin-

dung des Langsamverkehrs auf den zentralen Erschließungsachsen sicher-

gestellt werden. Im Bereich der L200 soll dies auch in Absprache mit dem 

Land erfolgen. 

 

Ganzheitliche Planung des Lang-

samverkehrs /  

Gesteigerte Sicherheit Querung 

L200 für Langsamverkehr 

V3.3 Radabstellanlangen Die Gemeinde prüft die flächendeckende Bereitstellung von klar ausgewie-

senen gedeckten und sicheren Radabstellanlagen bei öffentlichen und pub-

likumsorientierten Nutzungen (z.B. an Bushaltestellen).  

 

Förderung des Radverkehrs 

 

Weiterführende Erläuterungen:  

Der innerörtliche Bereich für Fußgänger und Radfahrende soll lau-

fend verbessert werden. 
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Die L200 soll in Absprache mit dem Land im Bereich des Siedlungs-

gebietes mittels verbesserter Querungshilfen, ggf. optimierten Ge-

schwindigkeitsregelungen und anderweitiger (z.B. gestalterischer) 

Maßnahmen für Fußgänger und Radfahrende sicherer gestaltet wer-

den. 

 

3.2.6 Natur und Landwirtschaft 

Themen wie: Frei- und Grünräume, Naherholung, Siedlungsrand / 

Landschaft 

 

Stärken | Potenziale Defizite | Risiken 

Attraktives Wohnumfeld, naturnahe Umge-

bung  

Gestaltung Siedlungsrand 

hohe Landschaftsqualität 

 

Sicherstellung der Bewirtschaftung (Risiko)  

Intakte Kulturlandschaft 

 

 

Große landwirtschaftliche Gebäude 

Vernetzung Siedlung und Landschaft Verarmung Landschaft (Diversität)  

Kanisfluh und Mellental Forst- und Bewirtschaftungswege 

Wanderwege mit Qualität  Vorsäße und Alpen teils nicht mehr bewirt-

schaftet und verlieren Charakter  

 Schwindende innerörtliche Grünflächen 

 Baumbestand rückläufig  

 Gestaltung von Gärten und Vorplätzen auf pri-

vaten Grundstücken immer mehr verdichtet  

 Landwirtschaftlich genutzte gewidmete Bau-

flächen  

 Durch Verdichtung keine innerörtlichen Frei-

flächen mehr  

 Gestaltung des Parkplatzes bei den Bergbah-

nen 

 

 

Räumliche Leitvorstellung 

Die Gemeinde Mellau liegt eingebettet in einem attraktiven und gut 

zugänglichen Naherholungsgebiet. Mit einer konsequenten Sied-

lungsentwicklung nach innen bleiben die angrenzenden wertvollen 

Naturräume für die Naherholung, die Landwirtschaft (inkl. Alpen und 

Vorsäße) und die Tier- und Pflanzenwelt erhalten. Die Gestaltung des 

Siedlungsraums ist auf die Landschaft abgestimmt. Die umgebenden 

Landschaftsräume fließen ins Siedlungsgebiet hinein und bilden mit 

Tab. 7 Stärken | Potenziale und Defizite | Risiken 

für Natur und Landschaft 
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den innerörtlichen Grünstrukturen einen Verbund. Die dorfbildprä-

genden Hangflanken bleiben weitgehend unverbaut. 

 

 

Ziel N1: Wertvolle Grün- und Naturräume erhalten und aufwerten 

(Vernetzung Siedlungsgliederung) 

Grün- und Freiflächen sind wichtige Lebensräume für die Natur. Aber 

auch die Bevölkerung wünscht sich nutzbaren und erlebbaren Grün-

raum. Mellau ist deshalb bestrebt, nicht nur die Bebauung, sondern 

auch die Grün- und Freiflächen gezielt, vielfältig und naturnah zu ge-

stalten und zu unterhalten und damit gleichzeitig die Biodiversität zu 

fördern. 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

N1.1 Bachläufe  

aufwerten 

Die Bachläufe, insbesondere die Uferbereiche, sollen divers erhalten und 

gepflegt werden und somit Lebensraum für die heimische Flora und Fauna 

bieten. 

 

Gesteigerte Biodiversität 

N1.2 

 

Hochwertiges Land-

schaftsbild Hirschlit-

ten 

 

Das hochwertige Landschaftsbild der nordöstlichen Talflanke im Raum 

Hirschlitten, Rosenburg und Berg, ist für das Dorf eine attraktive Land-

schaftskulisse, die vor weiterer Überbauung freigehalten werden soll. 

Diesbezüglich wurde der Siedlungsrand entsprechend eng gezogen, um 

eine Zersiedelung zu verhindern. 

 

Lebensqualität / Ortsbildschutz 

N1.3 

 

Blickbeziehung Ka-

nisfluh 

 

Der Anblick des weitgehend isoliert stehenden Bergmassivs prägt das 

Orts- und Landschaftsbild von Mellau stark. Diese Blickbeziehung vom 

Zentrum / Kirche zur Kanisfluh soll nicht verstellt werden. Die bauliche 

Entwicklung hat auf diese Blickbeziehung Rücksicht zu nehmen. 

 

Erhalt Orts- und Landschaftsbild 

prägender Blickbeziehung 

 

Weiterführende Erläuterungen:  

Neben den Bachläufen und der Biodiversität sind für die Gemeinde 

vor allem auch das Landschaftsbild sowie die Blickbeziehung zur Ka-

nisfluh von zentraler Bedeutung. 

Die gesetzten Maßnahmen sollen also auch dazu dienen, der örtli-

chen Baubehörde und dem Gestaltungsbeirat ein Instrument in die 

Hand zu geben, da die raumplanerischen Instrumente in diesem Zu-

sammenhang sehr begrenzt sind. 
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Ziel N2: Der Landwirtschaft bestmögliche Böden erhalten 

Die Gemeinde Mellau unterstützt die vom Land Vorarlberg geplante 

Ausweisung von landwirtschaftlichen Vorrangflächen in ihrem Ge-

meindegebiet. Damit sollen Flächen mit bester Bodenbonität für die 

Landwirtschaft langfristig erhalten werden. 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

N2.1 Ausweisung land-

wirtschaftlicher Vor-

rangflächen 

Die Gemeinde Mellau unterstützt die Ausweisung von Landwirtschaftlichen 

Vorrangflächen in ihrem Gemeindegebiet. Die Gebietsausweisungen werden 

von Land, Gemeinde und in regionaler Abstimmung gemeinsam erarbeitet. 

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, ist es vorgesehen, Landwirt-

schaftliche Vorrangflächen als FreiflächeɀFreihaltegebiet (FF) zu widmen. 

Bei aktiven Hofstellen und im räumlichen Naheverhältnis zur Hofstelle kann 

die Widmungskategorie FreiflächeɀLandwirtschaftsgebiet (FL) fÕȃr betriebli-

che Entwicklungen bestehen bleiben (die FL-Flächen sind durch die Umwid-

mung zu FF-Flächen zu begrenzen). Aus- oder Teilaussiedlungen von land-

wirtschaftlichen Betrieben sind bei landwirtschaftlicher Notwendigkeit wei-

terhin möglich. Auch bestehende Widmungen als Freifläche-Sondergebiet, 

Verkehrsfläche oder Vorbehaltsfläche können erhalten bleiben. 

Im Rahmen der Ausweisung der FF-Flächen sind auch die Biotop-Inventar-

Flächen zu überprüfen und aufgrund einer Interessenabwägung zu aktuali-

sieren. 

 

Erhalt landwirtschaftlich 

wertvollen Bodens /  

Ländliches Dorfbild / 

Vielfältige Landwirtschaft 

 

Ziel N3: Druck auf Vorsäße sowie Alpen minimieren 

Für Mellau hat die Alpwirtschaft einem Flächenanteil von rund 36 % 

vor allem im Mellental eine große Bedeutung. Die Vorsäße und Alpen 

(3-Stufen-Landwirtschaft) sind eine kulturlandschaftliche Besonder-

heit der Region. Sie sollen in authentischer Form erhalten werden, 

um ein Fortbestehen der Bewirtschaftung sicherzustellen. 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

N3.1 Verträgliche Erschlie-

ßung Landschafts-

raum 

 

Die Alp- und Vorsäßbereiche sollen zur Erhaltung der traditionellen Bewirt-

schaftung sowohl quantitativ als auch qualitativ zurückhaltend erschlossen 

werden. Um dies zu erreichen, sind die Vorsäß- und Alpbereiche zu erfassen 

und abzugrenzen und in weiterer Folge als Freifläche ɀ Freihaltegebiet (FF) 

zu widmen. 

Aus-, Um- oder Neubauten von landwirtschaftlichen Betrieben in diesen Ge-

bieten sind bei landwirtschaftlicher Notwendigkeit weiterhin möglich, sowie 

auch andere Freiflächenwidmungen und Widmungen in Verkehrsflächen. 

 

Erhalt der traditionellen 

Landschaft 

N3.2 Gebäude und Ensem-

ble authentisch erhal-

ten 

Noch verbliebende erhaltenswerte Bauensembles im Mellental und in ande-

ren Vorsaß- und Alpbereichen sollen in authentischer Form erhalten werden. 

Hierzu wird ein Bebauungsplan für Alp- und Vorsäßbereiche geprüft. 

 

Erhaltung historischer Wirt-

schaftsgebäude 
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Ziel N4: Versiegelung von Böden vermindern und Schutz vor 

Naturgefahren 

Die knappe Ressource Boden ist aufgrund dessen vielseitigen Funkti-

onen sehr wertvoll. Boden filtriert und reinigt Wasser, stellt Roh-

stoffe und Energie bereit und ist Lebensraum für eine vielfältige Tier- 

und Pflanzenwelt. Des Weiteren ist Boden für die Nahrungsmittel-

produktion unabdingbar und speichert CO2. Die Gemeinde Mellau ist 

bestrebt der Versiegelung von Boden mit verschiedenen Maßnahmen 

entgegenzuwirken und die Bevölkerung vor Naturgefahren zu schüt-

zen. 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

N4.1 

 

Straßenraum als Le-

bensraum 

Straßenräume sollen vermehrt als Lebensräume betrachtet werden und eine 

vollständige Versiegelung des Bodens ist wann immer möglich zu verhindern. 

Bei zukünftigen Straßenraumgestaltungen wird speziell auf die Bepflanzung 

mit Bäumen geachtet. 

 

Versiegelung verringern /  

Attraktive Straßenräume 

N4.2 Grünraumziffer Die Gemeinde prüft im Rahmen eines Gesamtbebauungsplans die Festlegung 

einer Grünraumziffer, welche im Einzelfall den Anteil der privaten Grund-

stücksfläche festlegt, der naturnah gestaltet werden muss. 

 

Versiegelung verringern / Aus-

schöpfung Bodenfunktionen 

N4.3 Schutz vor Naturge-

fahren 

Gefahrenzonen bzw. Schutz vor Naturgefahren sollen gemäß den Empfehlun-

gen der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) berücksichtigt und einge-

halten werden. 

 

Schutz vor Naturgefahren in 

Abstimmung mit der WLV 

 

Ziel N5: Gefahrensicherung Steinbruch 

Im Jahr 1999 wurde Sprengstoff im Bereich Steinbruch Bengath ver-

schüttet. Durch die Überschüttung besteht aktuell keine Gefahr. Gra-

bungen und Bohrungen sind zur Gewährleistung der dauerhaften Si-

cherheit im betroffenen Bereich aber verboten. Auf die ermittelte Ge-

fahr soll in geeigneter Form hingewiesen werden. 

 

Nr. Maßnahmentitel Verordnungstext Produkt / Ergebnis 

N5.1 

 

Gefahrensicherung 

Steinbruch 

Im Zielplan ist eine Sperrzone Steinbruch ausgewiesen, da hier v.a. Bohrun-

gen im betroffenen Gebiet eine Gefahr darstellen.  Um das Gefahrenpotential 

zu minimieren, ist eine Widmung dieses Bereichs in Freifläche-Freihaltege-

biet (FF) zu prüfen. 

 

Gefahrensicherung  
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4.1.1 Erstabschätzung 

Gemäß § 11a des RPG besteht bei der Erstellung eines räumlichen 

Entwicklungsplans die Pflicht zur Umwelterheblichkeitsprüfung 

(UEP) gemäß § 10a bis 10g.  

 

Im Folgenden werden die einzelnen Prüfschritte erläutert: 

 

ς RPG § 10a Abs. 1 lit a: 

ς Der Rahmen für die künftige Genehmigung von Vorhaben nach 

dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 wird im Rah-

men des REP Mellau nicht gesetzt.  

ς Fazit: keine UEP 

 

ς RPG § 10a Abs. 1 lit b: 

ς Der REP Mellau wird  Europaschutzgebiete nicht erheblich be-

einträchtigen, da auf dem gesamten Gemeindegebiet keine Eu-

ropaschutzgebiete ausgewiesen sind und auf das flussabwärts 

gelegene Schutzgebiet «Bregenzerachschlucht» keine Auswir-

kungen zu erwarten sind. 

ς Fazit: keine UEP 

 

ς RPG § 10a Abs 2: 

ς Zwar baut der REP Mellau größtenteils auf dem REK 2010 auf, 

doch da es sich um eine Gesamtüberarbeitung handelt, kann 

nicht mit einer geringfügigen Änderung argumentiert werden. 

Zudem regelt der REP Inhalte auf dem gesamten Gemeindege-

biet und nicht lediglich die Nutzung eines kleinen Gebiets auf 

lokaler Ebene. 

ς Fazit: eine UEP kann nicht ausgeschlossen werden 

 

ς Verordnung der Landesregierung über Pläne, die von der Um-

welterheblichkeitsprüfung oder der Umweltprüfung ausgenom-

men sind § 3 Abs. 1 lit f: 

ς Der REP trifft keine Aussagen zur Nutzung, welche mit Landes-

raumplänen für zulässig erklärt wurden. 

ς Fazit: eine UEP kann nicht ausgeschlossen werden 

4 Umwelterheblichkeits-
prüfung 

4.1 Beurteilung der 

Erforderlichkeit  
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Wie der Publikation Häufig gestellte Fragen zur Raumplanungsgesetz-

Novelle (LGBI.Nr. 4/2019) (VIIa) der Abteilung Raumplanung und 

Baurecht des Landes Vorarlberg jedoch zu entnehmen ist, gelten ge-

mäß § 61 Abs. 6 RPG die bereits vor dem Inkrafttreten der Novelle 

LBGI.Nr. 4/2019 bestehenden und als Verordnung kundgemachten 

räumlichen Entwicklungskonzepte (REK) als räumliche Entwick-

lungspläne (REP) im Sinne des § 11 RPG. Aufgrund der Kundma-

chung der Verordnung über die Erlassung des räumlichen Entwick-

lungskonzepts (REK) der Gemeinde Mellau aus dem Jahr 2010 vom 

13. Februar 2019, gilt das verordnete REK als rechtsgültiger REP. Da 

es sich folglich um eine Überarbeitung des REP handelt, entfällt die 

Plicht für eine UEP respektive strategische Umweltprüfung (SUP) bei 

den Anpassungen (Änderungen), wenn die Kriterien der Verordnung 

über Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Um-

weltvertr äglichkeitsprüfung ausgenommen sind, LGBl. Nr. 38/2005 

in der Fassung LGBl.Nr. 11/2019, erfüllt sind. Eine aufsichtsbehördli-

che Genehmigung der Landesregierung ist gleichwohl einzuholen. 

 

Fazit Erstabschätzung  

Die Erforderlichkeit einer UEP respektive SUP kann ohne weitere Un-

tersuchungen nicht ausgeschloßen werden. Symbol-Festlegungen mit 

lediglich ungefährer Positionstreue sowie textliche Festlegungen 

werden mangels Detailierungsgrad und damit fehlender Abschätz-

barkeit der Umwelterheblichkeit nicht geprüft. Die Prüfung der Um-

welterheblichkeit  dieser vorerst generellen Festlegungen erfolgt zu 

gegebenem Zeitpunkt, sobald detailliertere Planfestlegungen erfol-

gen. Die exakt abgegrenzten Festlegungen in der Plandarstellung sind 

zu untersuchen. Zu prüfende Änderungen umfassen: 

ς Über die rechtsgültige Bauflächenwidmung hinausgehender Sied-

lungsrand, womit eine künftige Bauflächenerweiterung ermög-

licht wird  

ς Festlegungen, welche eine Nutzungsintensivierung auf bereits ge-

widmeten Bauflächen zulassen, wodurch Umweltauswirkungen zu 

erwarten wären 

ς In Bezug auf Anlagen, welche die Widmung Freifläche Sonderge-

biet bedingen, ist festzustellen, dass der REP hier weder Erweite-

rungen noch neue Festlegungen vorsieht. 

 

Tab. 8 und Abb. 27 zeigen eine Übersicht der identifizierten zu prü-

fenden Änderungen. 
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Nr. Name Fläche Änderungsbeschreibung 

1 Klaus 465 0.01 ha Bauflächenwidmung Mischgebiet neu möglich, 

FL-Widmung gem. rechtsg. FWP 

2 Klaus 413 0.01 ha Bauflächenwidmung Mischgebiet neu möglich, 

FF-Widmung gem. rechtsg. FWP 

3 Klaus 2, 303, 303a u. 341 0.09 ha Bauflächenwidmung Mischgebiet neu möglich, 

FF-Widmung gem. rechtsg. FWP 

4 Klaus GST 104/1 0.11 ha Bauflächenwidmung Mischgebiet neu möglich, 

FL-Widmung gem. rechtsg. FWP 

5 Klaus GST 115/1 u. 115/5 0.05 ha Bauflächenwidmung Wohnen neu möglich, FL-

Widmung gem. rechtsg. FWP 

6 Klaus GST 461/1 u. 461/4  0.59 ha Bauflächenwidmung Betriebsgebiet (Klasse I) 

neu möglich, FL-Widmung gem. rechtsg. FWP 

7 Klaus GST 464/2 u. 453/11 0.12 ha Bauflächenwidmung Mischgebiet neu möglich, 

FF-Widmung gem. rechtsg. FWP 

8 In der Mellen Nord 0.17 ha Bauflächenwidmung Mischgebiet neu möglich, 

FL-Widmung gem. rechtsg. FWP 

9 In der Mellen Mitte 0.08 ha Bauflächenwidmung Mischgebiet neu möglich, 

FL-Widmung gem. rechtsg. FWP 

10 In der Mellen Süd 0.23 ha Bauflächenwidmung Mischgebiet neu möglich, 

FL- resp. FS-Tennis gem. rechtsg. FWP 

11 Zimmerau Betriebsgebiet 0.63 ha Bauflächenwidmung Betriebsgebiet (Klasse I) 

neu möglich, FL-Widmung gem. rechtsg. FWP 

12 Zimmerau Wohnen 0.05 ha Bauflächenwidmung Wohnen neu möglich, FL-

Widmung gem. rechtsg. FWP 

13 Übermellen Haus 

Schwendinger 

0.75 ha Bauflächenwidmung Wohnen/Mischgebiet neu 

möglich, FL-Widmung gem. rechtsg. FWP 

14 Berg 256 0.05 ha Bauflächenwidmung Wohnen neu möglich, FL- 

resp. FF-Widmung gem. rechtsg. FWP 

15 Übermellen Mellenbach 0.29 ha Bauflächenwidmung Wohnen neu möglich, FL-

Widmung gem. rechtsg. FWP 

16 Unterrain West 0.61 ha Bauflächenwidmung Wohnen neu möglich, FL-

Widmung gem. rechtsg. FWP 

17 Unterrain Ost 0.22 ha Bauflächenwidmung Wohnen neu möglich, FL-

Widmung gem. rechtsg. FWP 

18 Eggbühel 0.19 ha Neu als Verkehrsfläche zu widmen, FL-Wid-

mung gem. rechtsg. FWP 

19 Moos 0.05 ha Bauflächenwidmung Wohnen neu möglich, FL-

Widmung gem. rechtsg. FWP 

20 Tempel 0.24 ha Bauflächenwidmung Wohnen neu möglich, FL-

Widmung gem. rechtsg. FWP 

21 Oberfeld TBP Nord 0.20 ha Bauflächenwidmung Wohnen neu möglich, FL-

Widmung gem. rechtsg. FWP 

22 Oberfeld TBP Mitte 0.07 ha Bauflächenwidmung Wohnen neu möglich, FL-

Widmung gem. rechtsg. FWP 

23 Oberfeld TBP Süd 0.11 ha Bauflächenwidmung Wohnen neu möglich, FL-

Widmung gem. rechtsg. FWP 

24 Oberfeld FL 1.70 ha Bauflächenwidmung Wohnen neu möglich, FL-

Widmung gem. rechtsg. FWP 

Tab. 8 Übersicht zu prüfender Änderungen 
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25 Hinterbündt Nord 0.52 ha Bauflächenwidmung Wohnen neu möglich, FL-

Widmung gem. rechtsg. FWP 

26 Hinterbündt Süd 0.90 ha Bauflächenwidmung Wohnen neu möglich, FL-

Widmung gem. rechtsg. FWP 

27 Oberfeld 1279/3 0.05 ha Bauflächenwidmung Wohnen neu möglich, FL-

Widmung gem. rechtsg. FWP 

28 Oberfeld ɀ Prinzwies 0.25 ha Bauflächenwidmung Wohnen neu möglich, FL-

Widmung gem. rechtsg. FWP 

29 Oberfeld 402 0.09 ha Bauflächenwidmung Wohnen neu möglich, FL-

Widmung gem. rechtsg. FWP 

30 Mischen West 0.44 ha Bauflächenwidmung Betriebsgebiet (Klasse I) 

neu möglich, FL-Widmung gem. rechtsg. FWP 

31 Mischen Mitte 0.36 ha Bauflächenwidmung Betriebsgebiet (Klasse I) 

neu möglich, Baufläche-Mischgebiet-Widmung 

gem. rechtsg. FWP 

32 Mischen Ost 0.45 ha Bauflächenwidmung Betriebsgebiet (Klasse I) 

neu möglich, FL-Widmung gem. rechtsg. FWP 
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Abb. 27 Karte mit den zu prüfenden Änderungen 
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1 Klaus 465 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gem äß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Da das bestehende Gebäude 465 nicht vollständig auf als Baufläche 

gewidmetem Gebiet steht, wird durch das Ziehen der Siedlungsbe-

grenzungslinie entlang Grundstück 102/3 eine Erweiterung der 

Bauflächenwidmung von maximal 0.01 ha ermöglicht. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem 
Flächenwidmungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den 
Grenzwert von 2 ha (0.01 ha) nicht überschreitet. Auch § 1 Abs. 1 
lit  a ist zutreffend, da es sich um eine Anpassung des FWP an den 
rechtsmäßigen Baubestand handelt. Ausserdem liegt die Sied-
lungserweiterung deutlich innerhalb der im rechtsgültigen REP 
verordneten Siedlungsbegrenzungslinie und auch die bestehende 
Bauflächenwidmung liegt bereits im gelben Gefahrengebiet. 

4.2 Die Änderungen im 

Detail 
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2 Klaus 413 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Da das bestehende Gebäude 413 nicht vollständig auf gewidmeter 

Baufläche Mischgebiet steht, wird durch das Ziehen der Siedlungs-

begrenzungslinie bis an die rote Gefahrenzonengrenze eine Erwei-

terung der Bauflächenwidmung von maximal 0.01 ha ermöglicht. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem 
Flächenwidmungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den 
Grenzwert von 2 ha (0.01 ha) nicht überschreitet. Auch § 1 Abs. 1 
lit  a ist zutreffend, da es sich um eine Anpassung des FWP an den 
rechtsmäßigen Baubestand handelt. Ausserdem liegt die Sied-
lungserweiterung deutlich innerhalb der im rechtsgültigen REP 
verordneten Siedlungsbegrenzungslinie und auch die bestehende 
Bauflächenwidmung liegt bereits im gelben Gefahrengebiet. 
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3 Klaus 2, 303, 303a u. 341 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Die bestehenden Gebäude 303(a) und 341 liegen nicht vollständig 

auf gewidmeter Baufläche Mischgebiet, wodurch die Siedlungsbe-

grenzungslinie wo möglich entlang der Parzellengrenzen gezogen 

wurde, ansonsten entlang der roten Gefahrenzonengrenze. Damit 

ergibt sich eine mögliche Erweiterung der Bauflächenwidmung 

von maximal 0.09 ha. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem 
Flächenwidmungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den 
Grenzwert von 2 ha (0.09 ha) nicht überschreitet. Auch § 1 Abs. 1 
lit  a ist zutreffend, da es sich um eine Anpassung des FWP an den 
rechtsmäßigen Baubestand handelt. Ausserdem liegt die Sied-
lungserweiterung deutlich innerhalb der im rechtsgültigen REP 
verordneten Siedlungsbegrenzungslinie und auch die bestehende 
Bauflächenwidmung liegt bereits im gelben Gefahrengebiet. 
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4 Klaus GST 104/1 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Auf einem Teil des Grundstücks 104/1 wird im Rahmen einer aus 

raumplanerischer Sicht zweckmäßigen Arrondierung eine Erweite-

rung der Bauflächenwidmung von maximal 0.11 ha ermöglicht. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung aus-genommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem 
Flächenwidmungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den 
Grenzwert von 2 ha (0.11 ha) nicht über-schreitet. Ausserdem liegt 
die Siedlungserweiterung deutlich innerhalb der im rechtsgültigen 
REP verordneten Siedlungsbegrenzungslinie und auch die beste-
hende Bauflächenwidmung liegt bereits im gelben Gefahrengebiet. 
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5 Klaus GST 115/1 u. 115/5 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Auf einem Teil der Grundstücke 115/1 und 115/5 wird im Rahmen 

einer aus raumplanerischer Sicht zweckmäßigen Lückenschließung 

(Arrondierung) eine Erweiterung der Bauflächenwidmung von ma-

ximal 0.05 ha ermöglicht. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem 
Flächenwidmungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den 
Grenzwert von 2 ha (0.05 ha) nicht überschreitet. Ausserdem liegt 
die Siedlungserweiterung deutlich innerhalb der im rechtsgültigen 
REP verordneten Siedlungsbegrenzungslinie und auch die beste-
hende Bauflächenwidmung liegt bereits im gelben Gefahrengebiet. 
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6 Klaus GST 461/1 u. 461/4 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Auf dem Grundstück 461/4 wird eine Erweiterung der Baufläche 

Betriebsgebiet (Kategorie I) von maximal 0.59 ha ermöglicht. Die 

Gemeinde Mellau verfügt über zu wenig Betriebsgebiet, weshalb die 

Möglichkeit zur Erweiterung im öffentlichen Interesse liegt. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne,  
die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprüfung erfor-
derlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem Flächenwid-
mungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den Grenzwert von 
2 ha (0.59 ha) nicht überschreitet. Ausserdem liegt die Siedlungser-
weiterung deutlich innerhalb der im rechtsgültigen REP verordne-
ten Siedlungsbegrenzungslinie. 
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7 Klaus GST 464/2 u. 453/11 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Auf dem Grundstück 464/2, 453/11 sowie einem kleinen Teil des 

Grundstücks 463/1 wird im Rahmen einer aus raumplanerischer 

Sicht zweckmäßigen Lückenschließung (Arrondierung) eine Erwei-

terung der Bauflächenwidmung von maximal 0.12 ha ermöglicht. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da  
die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem Flächenwidmungsplan 
an den Siedlungsrand angrenzt und den Grenzwert von 2 ha 
(0.12 ha) nicht überschreitet. Ausserdem liegt die Siedlungserwei-
terung deutlich innerhalb der im rechtsgültigen REP verordneten 
Siedlungsbegrenzungslinie. 
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8 In der Mellen Nord 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Im Zusammenhang mit den Grundstücken 447, 448, 450/2, 456/2 

und 457 wird eine Bauflächenerweiterung im Rahmen von maximal 

0.17 ha ermöglicht.  

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne,  
die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprüfung erfor-
derlich, da  
die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem Flächenwidmungsplan 
an den Siedlungsrand angrenzt und den Grenzwert von 2 ha 
(0.17 ha) nicht überschreitet. Ausserdem liegt die Siedlungserweite-
rung deutlich innerhalb der im rechtsgültigen REP verordneten 
Siedlungsbegrenzungslinie und auch die bestehende Bauflächen-
widmung liegt bereits im gelben Gefahrengebiet. 
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9 In der Mellen Mitte 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Im Zusammenhang mit Grundstück 425 und einer kleinen Teilflä-

che von Grundstück 433, wird eine Bauflächenerweiterung im 

Rahmen von maximal 0.07 ha ermöglicht.  

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem 
Flächenwidmungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den 
Grenzwert von 2 ha (0.07 ha) nicht überschreitet. Ausserdem liegt 
die Siedlungserweiterung deutlich innerhalb der im rechtsgültigen 
REP verordneten Siedlungsbegrenzungslinie und auch die beste-
hende Bauflächenwidmung liegt bereits im gelben Gefahrengebiet. 
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10 In der Mellen Süd 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Im Zusammenhang mit den Grundstücken 409 und 415 sowie Teil-

flächen der Grundstücke 411, 414, 416, 419, 420 und 422, wird eine 

Bauflächenerweiterung im Rahmen von maximal 0.22 ha ermög-

licht.  

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne,  
die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprüfung erfor-
derlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem Flächenwid-
mungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den Grenzwert von 
2 ha (0.22 ha) nicht überschreitet. Die bestehende Bauflächenwid-
mung der angrenzenden Grundstücken 403 und 425 liegt ebenfalls 
bereits im gelben Gefahrengebiet. 
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11 Zimmerau Betriebsgebiet 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ
 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Nördlich an das bereits als Baufläche Betriebsgebiet (Kategorie I) 

gewidmete Gebiet, wird eine Erweiterung der Baufläche Betriebsge-

biet (Kategorie I) von maximal 0.63 ha ermöglicht. Betroffen sind 

die Grundstücke 477/1 und 487/1. Die Gemeinde Mellau verfügt 

über zu wenig Betriebsgebiet, weshalb die Möglichkeit zur Erweite-

rung im öffentlichen Interesse liegt.  

Die mögliche Erweiterung schließt an ein bestehendes Betriebsge-

biet an. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne,  
die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprüfung erfor-
derlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem Flächenwid-
mungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den Grenzwert von 
2 ha (0.63 ha) nicht überschreitet. Ausserdem liegt die Siedlungser-
weiterung deutlich innerhalb der im rechtsgültigen REP verordne-
ten Siedlungsbegrenzungslinie. 
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12 Zimmerau Wohnen 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Im Bereich der Grundstücke 477/5 und .391 werden an drei Stel-

len kleine technische Anpassungen der Widmungsabgrenzung 

(Baufläche Wohnen) an die aktuellen DKM-Grenzen im Ausmass 

von gesamthaft maximal 0.05 ha ermöglicht. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem 
Flächenwidmungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den 
Grenzwert von 2 ha (0.06 ha) nicht überschreitet. Ausserdem liegt 
die Siedlungserweiterung deutlich innerhalb der im rechtsgültigen 
REP verordneten Siedlungsbegrenzungslinie. 
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13 Übermellen Haus Schwendinger 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

In Übermellen wird für die Grundstücke 353/1 und 364 eine Er-

weiterung des Siedlungsraums im Umfang von maximal 0.75 ha er-

möglicht. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit a der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine UEP erforderlich, da das be-
troffene Gebiet gemäß rechtsgültigem Flächenwidmungsplan in-
nerhalb der äusseren Siedlungsränder liegt (RPG § 2 Abs. 3 lit h). 
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14 Berg 256 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen «Roten Punkt», mit Be-

zug auf Grundstück 644/8 (Baufläche Wohngebiet), welcher bis anhin im Flä-

chenwidmungsplan bestanden hat. In diesem Rahmen wird eine beste-

hende mögliche Siedlungserweiterung vollständigkeitshalber auf-

geführt, welche aus raumplanerischer Sicht eher nicht erstrebens-

wert ist . Gemäß LGBl.Nr. 49/2011 beschränkt sich die Möglichkeit 

der Bebauung auf den Betreiber einer aktiven Landwirtschaft. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Es handelt sich um keine eigentliche Siedlungserweiterung, da der 
«Rote Punkt», sich auf das Grundstück 644/8 bezieht und für den 
REP vollständigkeitshalber die Grundstücksbezogene Darstellung 
gewählt wurde.  
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15 Übermellen Mellenbach 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Im Bereich der Grundstücke 914/2, 916 und 923 wird eine Erwei-

terung der Baufläche Wohnen von maximal 0.29 ha ermöglicht. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem 
Flächenwidmungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den 
Grenzwert von 2 ha (0.29 ha) nicht überschreitet. Ausserdem liegt 
die Siedlungserweiterung deutlich innerhalb der im rechtsgültigen 
REP verordneten Siedlungsbegrenzungslinie. 



© Strittmatter Partner AG / Gde. Mellau Mellau, 02.09.2024 Seite 87 

 

Gemeinde Mellau 

Räumlicher Entwicklungsplan (REP) - Gesamtbericht  

REP-Bericht 

 

16 Unterrain West 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Im Bereich der Grundstücke 1053/1, 1053/2, 1053/4 und 1053/5 

wird eine Erweiterung der Baufläche Wohnen von maximal 

0.61 ha ermöglicht. Die Bautiefe ist voll erschlossen. Die effiziente 

Nutzung der von der Gemeinde erstellten Infrastruktur liegt im öf-

fentlichen Interresse. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem 
Flächenwidmungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den 
Grenzwert von 2 ha (0.61 ha) nicht überschreitet. Ausserdem liegt 
die Siedlungserweiterung deutlich innerhalb der im rechtsgültigen 
REP verordneten Siedlungsbegrenzungslinie. 
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17 Unterrain Ost 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Im Bereich der Grundstücke 1048/1 und .162/1 wird eine Erwei-

terung der Baufläche Wohnen von maximal 0.22 ha ermöglicht. Die 

Bautiefe ist voll erschlossen. Die effiziente Nutzung der von der Ge-

meinde erstellten Infrastruktur liegt im öffentlichen Interresse. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem 
Flächenwidmungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den 
Grenzwert von 2 ha (0.22 ha) nicht überschreitet. Ausserdem liegt 
die Siedlungserweiterung deutlich innerhalb der im rechtsgültigen 
REP verordneten Siedlungsbegrenzungslinie. 
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18 Eggbühel 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Für die Zufahrtsstraße der Überbauung Eggbühel wird eine Um-

widmung von Freifläche Landwirtschaftsgebiet zu Verkehrsfläche 

Straßen im Rahmen von 0.19 ha ermöglicht. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 lit d der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da es sich um eine Widmung von Verkehrsflä-
chen handelt. 
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19 Moos 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Für das Grundstück 850 wird die Umwidmung von Freifläche 

Landwirtschaftsgebiet zu Baufläche Wohnen und somit eine Er-

weiterung des Siedlungsraums im Umfang von maximal 0.04 ha er-

möglicht. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 lit a der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da es sich lediglich an eine Anpassung des Flä-
chenwidmungsplans an den rechtmässigen Baubestand handelt. 
Des Weiteren liegt die Fläche innerhalb der äusseren Siedlungs-
ränder, wodurch auch gemäß § 3 Abs. 2 lit a vorliegt keine Um-
welterheblichkeitsprüfung zu erstellen ist. 
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20 Tempel 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Im Bereich der Grundstücke 847/10 , 847/11, 847/12, 847/13, 

847/14 , 847/15 und 849/1 wird eine Erweiterung der Baufläche 

Wohnen von maximal 0.24 ha im Sinne eines zweckmäßigen Sied-

lungsrandes (Arrondierung), ermöglicht. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem 
Flächenwidmungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den 
Grenzwert von 2 ha (0.24 ha) nicht überschreitet. Ausserdem liegt 
die Siedlungserweiterung deutlich innerhalb der im rechtsgültigen 
REP verordneten Siedlungsbegrenzungslinie. 
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21 Oberfeld TBP Nord 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Für die Grundstücke 2588 sowie die östlichen Teilbereiche der 

Grundstücke 2583 und 2587 wird eine Erweiterung des Siedlungs-

raums im Umfang von maximal 0.20 ha ermöglicht. Dies im Zusam-

menhang mit dem im Jahr 2010 verordneten «Teilbebauungsplan 

Oberfeld ɀ Hauatenbach.» 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem 
Flächenwidmungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den 
Grenzwert von 2 ha (0.20 ha) nicht überschreitet. 
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22 Oberfeld TBP Mitte 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Für den östlichen Bereich der Grundstücke 2590 imd 2591 wird 

eine Erweiterung des Siedlungsraums im Umfang von maximal 

0.07 ha ermöglicht. Dies im Zusammenhang mit dem im Jahr 2010 

verordneten «Teilbebauungsplan Oberfeld ɀ Hauatenbach.» 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem 
Flächenwidmungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den 
Grenzwert von 2 ha (0.07 ha) nicht überschreitet. 
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23 Oberfeld TBP Süd 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Für den östlichen Bereich der Grundstücke 2595, 2596 und 2597 

wird eine Erweiterung des Siedlungsraums im Umfang von maxi-

mal 0.11 ha ermöglicht. Dies im Zusammenhang mit dem im Jahr 

2010 verordneten «Teilbebauungsplan Oberfeld ɀ Hauatenbach.» 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem 
Flächenwidmungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den 
Grenzwert von 2 ha (0.11 ha) nicht überschreitet. 
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24 Oberfeld FL 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Im Bereich Oberfeld wird für die Grundstücke 1318/1-4, 1336, 

1342, 2643, 2644, 2645, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 

2653, 2655 sowie für den südlichen Teil des Grundstücks 2656, 

den südwestlichen Teil des Grundstücks 836 und den westlichen 

Teil des Grundstücks 1323/1 eine Erweiterung des Siedlungs-

raums im Umfang von maximal 1.7 ha im Sinne eines zweckmäßi-

gen Siedlungsrandes (Arrondierung), ermöglicht. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit a der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine UEP erforderlich, da das be-
troffene Gebiet gemäß rechtsgültigem Flächenwidmungsplan in-
nerhalb der äusseren Siedlungsränder liegt (RPG § 2 Abs. 3 lit h). 
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25 Hinterbündt Nord 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Im Bereich Hinterbündt, angrenzend an die Achsiedlung, wird eine 

Erweiterung des Siedlungsraums im Umfang von maximal 0.52 ha 

ermöglicht. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit a der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine UEP erforderlich, da das be-
troffene Gebiet gemäß rechtsgültigem Flächenwidmungsplan in-
nerhalb der äusseren Siedlungsränder liegt (RPG § 2 Abs. 3 lit h). 
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26 Hinterbündt Süd 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Im Bereich Oberfeld wird für die Grundstücke 797, 805, 786/5, 

784/1, 784/4, 784/5, 776, 1355/7 -8, sowie dem östlichen Teil des 

Grundstücks 1355/3 und den nördlichen Bereichen der Grundstü-

cke 155/1, 1355/4, 1355/5, 1355/6 und .183 eine Erweiterung 

des Siedlungsraums im Umfang von maximal 0.90 ha ermöglicht. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit a der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine UEP erforderlich, da das be-
troffene Gebiet gemäß rechtsgültigem Flächenwidmungsplan in-
nerhalb der äusseren Siedlungsränder liegt (RPG § 2 Abs. 3 lit h). 
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27 Oberfeld 1279/3 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Für das Grundstück 1279/3 wird die Umwidmung von Freifläche 

Landwirtschaftsgebiet zu Baufläche Wohnen und somit eine Er-

weiterung des Siedlungsraums im Umfang von maximal 0.04 ha im 

Sinne eines zweckmäßigen Siedlungsrandes (Arrondierung), er-

möglicht. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem 
Flächenwidmungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den 
Grenzwert von 2 ha (0.04 ha) nicht überschreitet. 
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28 Oberfeld ς Prinzwies 

 

Folgende sensible Gebiete (mit  gekennzeichnet) gemäß Abs. 3 
Verordnung über Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung 
ausgenommen sind, sind von Planänderungen betroffen: 

 Feuchtgebiet, Magerwiese בּ Europaschutzgebiet בּ

 Objektschutzwald nach § 27 ForstG בּ Sonstiges Schutzgebiet nach dem GNL בּ

 Wasserschutz- / -schongebiet gem. WRG בּ Alpinregion בּ

  Auwald בּ

 

Gemäß REP mögliche Siedlungserweiterungen: 

Im Zusammenhang mit den Grundstücken 1363/25, 1363/26 so-

wie den beiden südlich an 1363/22 und 1363/26 angrenzenden 

auszuparzellierenden Grundstücke im Bereich von Grundstück 

1363/31 wird eine Bauflächenerweiterung von maximal 0.25 ha 

im Sinne eines zweckmäßigen Siedlungsrandes (Arrondierung), 

ermöglicht. 

Beurteilung der Umwelterheblichkeit: 

Gemäß § 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 lit b der «Verordnung über 
Pläne, die von der Umwelterheblichkeitsprüfung oder der Umwelt-
prüfung ausgenommen sind» ist keine Umwelterheblichkeitsprü-
fung erforderlich, da die betroffene Fläche gemäß rechtsgültigem 
Flächenwidmungsplan an den Siedlungsrand angrenzt und den 
Grenzwert von 2 ha (0.25 ha) nicht überschreitet. Ausserdem liegt 
die Siedlungserweiterung deutlich innerhalb der im rechtsgültigen 
REP verordneten Siedlungsbegrenzungslinie. 

  
















